
Zeitschrift: Mitteilungen / Vereinigung Schweizerischer Versicherungsmathematiker
= Bulletin / Association des Actuaires Suisses = Bulletin / Association of
Swiss Actuaries

Herausgeber: Vereinigung Schweizerischer Versicherungsmathematiker

Band: 9 (1914)

Artikel: Die Berechnung der Risikoprämie und des Sterblichkeitsgewinnes

Autor: Kihm, C.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-967442

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-967442
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


— 9 -

Die Berechnung der Risikoprämie und des

Sterblichkeitsgewinnes.

Von C. Kihm, Mathematiker.

•

Die vorliegende Arbeit gibt eine ausführliche

Ausarbeitung meines am 31. Oktober 1908 in der

Versammlung der schweizerischen Vorsichcrungs-
mathematiker in Neuenbürg gehaltenen Vortrages. Hie

behandelt dieselbe Aufgabe, welche vor einigen Jahren
von den Herren Dr. 0. Bohlmann, Dr. P. Radke, Dr.
I'. Böhmer und W. Gramborg eingehend erörtert wurde,
nämlich die Berechnung der Risikoprämie und des

Gewinnes oder Verlustes auf der Sterblichkeit und der
Invalidität bei einer Lebensversicherungsgesollsohaft.
Die gestellte Aufgabe soll allerdings in etwas
abweichender Dorm behandelt werden. Die abweichende

Behandlung bezieht sich auf die folgenden Punkte :

l. Während die angeführten Autoren die Formeln zur
direkten Berechnung der Risikoprämieneinnahme
ableiten, soll in der vorliegenden Arbeit eine Methode

zur Berechnung der Risikoprämioneinnahme auf
indirektem Woge entwickelt werden. 2. Die sämtlichen
bis jetzt veröffentlichten Arbeiten über die Berechnung
der Risikoprämieneinnahme gehen der Einfachheit wegen
von der Annahme aus, dass der anormale Abgang bei

Lebzeiten durch Rückkauf, Verzicht, Umwandlung,
Reduktion etc. durchgehend« am Ende des

Versicherungsjahres stattfinde, während bei der folgenden Me-
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thodü dor anormale Abgang auf den Zeitpunkt der

Auflösung der Versicherung vorlegt wird. 3. Die
Berechnung der Risikoprämieneinnahme wurde in der

Regel für jährliche Zahlung der Prämien und Renton

durchgeführt, nur die Herren Böhmer und Gramborg
haben eine Methode zur Ermittlung der Risikoprämieneinnahme

für die Rentenversicherung mit ratenweiser
Zahlung der Renten entwickelt. Bei den folgenden
Ableitungen werden in erster Linie die Versicherungen
mit ratenweiser Prämien- und Rentenzahlung
berücksichtigt, wobei die einzelnen Raten einer Prämie oder
Rente als nicht gestundete Teile zu betrachten sind.
JDio Versicherungen mit jährlicher Zahlung der
Prämien oder Renten, resp. die Versicherungen mit
ratenweiser Zahlung der Prämien, bei denen die einzelnen
Raten als gestundete Teile betrachtet werden, sowie

die präinienfreion Versicherungen, sind als Spezialfälle
zu behandeln.

Es mag hier noch besonders hervorgehoben worden,
dass sich die Berechnung der Risikoprämieneinnahme
bei den Versicherungen auf zwei und mehr Leben nach

der hier zu entwickelnden indirekten Methode sehr

einfach gestaltet, während die direkte Berechnung der

Risikoprämieneinnahme bei diesen Vorsicherungen auf

Schwierigkeiten atösst.

Bei den folgenden Ableitungen wird angenommen,
dass die in Betracht gezogene Lebensversicherungsgesellschaft

die folgondonVersicherungsarton abschliesse :

Kapitalversicherungen auf den Todesfall, Kapitalversi-
chcrungon auf den Lebensfall ohne und mit Riiek-
gewähr der Einlagen im Todesfall, Renten ebenfalls
ohne und mit Riickgewähr der Einlagen im Todesfall,
sowie InvaliditätsVersicherungen in Verbindung mit

Kapitalversicherungen auf den Todesfall oder Renten.



Il —
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I. Berechnung des Deekungskapitals für Versicherungen,

bei denen die Prämien und Renten in unterjährigen nicht

gestundeten Renten zahlbar sind.

Iii den folgenden Ableitungen sollen die Formeln

zur Berechnung der Deckungskapitalion solcher.

Versicherungen mitgeteilt werden, bei denen die Prämien
und Honten in unterjährigen nicht gestundeten Raten
zahlbar sind. Die Formeln für die Versicherungen mit
Jahresprämien und Renten folgen hieraus, indem die
Anzahl der Raten gleich 1 gesetzt wird. Für die Ver-

v
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Sicherungen, boi denen die Prämien und Renten in

nnterjährigen gestundeten Raten zu zahlen sind, werden
sämtliche Raten mit Reginn eines Versicherungsjahres
fällig. Beim Tode eines Versicherten sind die gestundeten

Raten des laufenden Versicherungsjahres
nachzuzahlen ; beim freiwilligen Abgang bei Lebzeiten
werden die gestundeten Raten mit der Abgangsentschädigung

verrechnet. Die Versicherungen mit gestundeten
Raten sind somit wie solche mit Jahresprämien und

Renten zu behandeln.

Das Versicherungsjahr beginnt mit dem Jahrestag
des Abschlusses der Versicherung. Wird die Prämien-
und Rentenzahlung in m Raten im Laufe eines Jahres

geleistet, so bilden m Versicherungsabschnitto zusammen

ein Yersicherungsjahr, sofern der erste Abschnitt
mit dem Jahrestag der Einlage beginnt.

Zu berechnen ist das Deckungskapital, welches

am Ende der verschiedenen Versicherungsabschnitto
vorhanden ist, ferner das Deckungskapital, welches zu
einem bestimmten Zeitpunkt im Raufe eines

Versicherungsabschnittes zurückzustellen ist. Dabei wird

angenommen, dass Leistungen, welche infolge des Todes
eines Versicherten fällig werden, erst am Ende dos

Versicherungsjahres auszuzahlen sind.

Wird das Versicherungsjahr in m gleiche
Abschnitte zerlegt, so soll die Anzahl der im Laufe des

fr. Abschnittes (1 '' fr < m) im (t -|- t.) Versicherungsjahr

gestorbenen Personen bezeichnet werden durch

— h+t-i -- -Ll^x+t+k~l (1)
1 1

m m ni m v 7

[ndom wir für fr alle Worte von 1 bis m einsetzen,
erhalten wir die Anzahl der Gestorbenen für alle m

Abschnitte des (t -f- 1.) Versicherungsjahres.
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Wenn der k. Abschnitt des (t 1.) Versicherungs-
jahres in drei Teile zerlegt und mit 0, die Zeit vom
Beginn des Abschnittes bis zum Ende des ersten
Teilabschnittes und mit a4 die Zeit vom Beginn dos
Abschnittes bis zum Ende des zweiten Teilabschnittes
bezeichnet wird, so sei die Anzahl der Gestorbenen des
zweiten Teilabschnittes o2 — 0, bezeichnet mit

' " =A h
"a

<+— Figur 1. t+—m
1

m

+"| (2)

Hieraus folgt die Anzahl der Gestorbenen für den
Teilabschnitt 0,, indem wir a, —0 und für ot — an für

den Teilabschnitt -- o,,, indem wir für 0, 0a und
in

0., — setzen.
m

A. Kapitalversicherungen auf den Todesfall,

a) Yersicherungen auf ein Leben.

1. Wir bezeichnen die jährliche ISTettoprämic des

ce-Jährigen entsprechend der Versicherungssumme 1,

wenn die Prämien in m nicht gestundeten Katen im
Laufe eines Yersicherungsjahres geleistet worden mit
{m)Px Die Bezeichnung gelte allgemein für die
Yersicherungen auf ein Leben, ohne Unterscheidung der
verschiedenen Vorsicherungsarten. Zwischen dem

Deckungskapital am Anfang und Ende des k.
Abschnittes (1 -Y- k <C. m) im (t -j- 1.) Yersicherungsjahr
besteht die folgende Beziehung:
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p..)<1 + 0~"
L

<3>

m \ m ,fi' '
m— k

^ ^4.t+± t±±. vx + %) + 1 ^ |.( h
k J

m m m m

Bei der Versicherung auf einen bestimmten
Zeitpunkt ist iiier und in den folgenden Ableitungen die
Zahl der Gestorbenen noch mit dem Faktor v"~l ' zu

multiplizieren.
Setzen wir hier für k alle Werte von 1 bis m, so

ergeben sich die Beziehungen zwischen den Deckungskapitalien

am Anfang und Ende der m Abschnitte
des (<-(-1.) Versicherungsjahres. Durch Addition dieser

m Beziehungen folgt

^(l + 9+~f"'Ak+.<l + i> 0)

+ L+t+1 (* + '0 + W«+-
m

1

m

m—k f-l i

"Ha+t-lA 1 (1 + 0 H bfe-l-tl-'- +
1

m m

~ (c h<+l
'

t l-l dx-\-t

2. Zur Bestimmung dos Deckungskapitals, welches

an einem bestimmten Zeitpunkt im Laufe des k.
Abschnittes des (t -(- 1.) Vorsicherungsjahres vorhanden

ist, nehmen wir an, dass der Teil der Nettopräniic,
welcher während einer gegebenen Zeitstrecke
verbraucht wird, sich proportional zur abgelaufenen Zeit
verhalte, so dass nach Ablauf der Zeit noch ein

unverbrauchter Teil der Nettoprämie im Betrag von

(Î—)""'. <5>
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übrig bleibt. Nach Ablauf der Zeitstrecke <r2 im k.
Abschnitt des (t -f- 1.) Versicherungsjahres berechnet sich

das Deckungskapital aus dem nach Ablauf der

Zeitstrecke a, vorhandenen Betrag, a, <' a„ < - mit Hülfe" " m
der Gleichung

/ / I \ m—fc+L

J .*.•-! (t. *-! V +(~-0.)(n)P )(l+»)'
*+' ~m~ +"2X h vr +"» J; Vrn I xr

~t~
-h"! (h)

Hieraus folgt das Deckungskapital am Ende der
Zeitstrecke o, aus dem am Anfang dos Abschnittes vorhandenen

Betrag, indem wir o, — 0 und für <j8 =- a, setzen ;

das Deckungskapital am Ende des k. Abschnittes folgt
aus dem am Ende der Zoitstrocke o.3 vorhandenen

Werte, indem wir für o, a, und a, -- einsetzen.' m
Durch Addition der so erhaltenen zwei Gleichungen
und der Gleichung (6) ergibt sich die allgemeine
Gleichung (3).

Das Deckungskapital am Ende einer beliebigen
Zeitstrecke lässt sich aus dem am Anfang derselben
vorhandenen Betrag ermitteln, sobald eine Annahme
über den Verlauf der Sterblichkeit während der Zeit-
strecko getroffen wird.

3. Bei prämienfreien Versicherungen findet eine

Teilung des Versicherungsjahros in m Abschnitte nicht
statt. Eiir solche Versicherungen wird die Beziehung
zwischen dem Deckungskapital am Anfang und Ende
des Versicherungsjahres erhalten, indem in der Glei-
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cluing (4) fill- (m)p — 0 und für t

V da« Deckungskapital
einer prämienfreien Versicherung gesetzt wird. Die

allgemeine Gleichung zur Berechnung des Deckungskapitals

am Ende eines Abschnittes im (t -f- 1.)

Versicherungsjahr aus dem am Anfang des Abschnittes
vorhandenen Betrag folgt aus Gleichung (6), indem

h1 und (m'/'x 0 gesetzt wird.
4. Bei der lebenslänglichen Versicherung mit

abgekürzter Prämienzahlung wird bei einzelnen
Gesellschaften während den Prämienjahren ein bestimmter
Teil der Prämie verwendet zur Bildung einer
sogenannten Verwaltungskostenreserve, welche zur Deckung
der Verwaltungskosten nach Ablauf der Prämienjahre
dient. Diese, neben der Todesfall Versicherung laufende

Versicherung ist wie eine Altersrente zu behandeln.
Eiir die prämienfreien Versicherungen wird ebenfalls

bei einzelnen Gesellschaften eine Verwaltungs-
kostonreserve bestellt, aus welcher die laufenden

Verwaltungskosten bestritten werden. In diesem Falle läuft
neben der Todesfallversichorung noch eine temporäre
oder lebenslängliche Rentenversicherung.

5. Einzelne Gesellschaften verlangen in den Fällen,
da der Versicherte aus Rücksichten auf den Beruf, die

Lebensweise, die Gesundheit, die hereditären Anlagen,
den Aufenthalt etc. nicht zur normalen Prämie

aufgenommen werden kann, statt der Alterserhöhung eine

in bar zu zahlende Zuschlagsprämie, welche das Entgelt

für die höhere Sterblichkeitsgefahr der anormalen
Risiken darstellt. Ein Gewinn auf den Zuschlagsprämien
muss deshalb beim normalen Abgang der Versicherung
dem Sterblichkeitsgewinn zufallen. Die Zuschlagsprämie
kann entweder im Lauf des Jahres, in dem sie eingeht,
bis auf dou Übertrag verbraucht, oder es kann ein Teil
derselben als Extrareserve zurückgestellt werden.
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b) Versicherungen auf zwei Leben.

Yon Z I eingetretenen Paaren leben nach t + + o,x y m
Jahren noch

(7) ^+i+tL+ffl lu+t+t^.+„l

Paare zusammen. Die Anzahl clor durch Tod aufgelösten

Paare wird für die Teilstrecke o2 — a, dos

k. Abschnittes im (t -f- !•) Yorsichcrungsjahre mit

» „ Ln'-1 i „,, L1'-' bezeichnet, wobei
2 1 »-Hi—-—hu <J+t-\———hu '

"2 —"i : J/-M-(-^p-+<u

— \-n{ ^J/+t+ —-|-"l
I i k'—1

i
2

i i
/£—1

i

X~^~i/T~ 1 —~mT z

~ /
i

Ar—l • ^iii A—^
i®+H~ -j-ai —\~°i

~h" d
i /1

Ar—*
i

^
i /1 Ar—*

i1 o2—+"1 i/+H———\-°i

— d
I I

A:—l • d
I

Ar—1
a.»—Ti ic-j-i-J-—- -\-0[ o2—<7[ i/rH-—z:—rffl

(8) — d Iii A-* 1 l A' lag—&+M—'fTl •'/"H r w +"1

—h ^
t > i

A-' 1
I

* d I - A—l
- •— -[-»a ^2 171

w
H-ffi

^ i/i Ar—l • d
|

Ar—l

-4- d
i I

A'—1 Z
J«]

A- 1
II rrj>—o-j &-J-H—— \~0[ y-)rl-\-—ZL f"°2

^»+'+-^—+"2 "2—<0 'VbH——+»1

~f~
<T2—ff! ^œ+É-f-^A-l-«!

—( cl
I

A'—i d t 11
Ar—1

' oi a;-}-H \-a i o2—oi ———rffi
7/1
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1. Dio unter a abgeleiteten Formeln lassen sich
leicht auf die Todesfallversicherung auf das kürzeste

von zwei Leben übertragen, bei welcher die

Versicherungssumme nach dem ersten Todesfall fällig wird.
Iii den dort gegebenen Formeln haben wir statt der
Anzahl der Lebenden die Anzahl der zusammenlebenden

Paare, statt der Anzahl der gestorbenen Personen die
Anzahl der durch Tod aufgelösten Paare und statt
(m)P die Nettoprämie für die verbundene Versicherung

auf das kürzeste von zwei Loben, welche mit
(m>

PX!/ bezeichnet sei, einzusetzen. Das Dockungskapital

für die Versicherungssumme 1 nach t Jahren ist VO t xy

2. Für eine Versicherung auf zwei Leben, bei
welcher die Versicherungssumme im Todesfall einer

zum voraus bestimmten, z. B. der beim Eintritt x-jährigen

Person, fällig wird, und die Prämien nur während

dem Zusammenleben des Paares zu leisten sind,
berechnet sich die Nettoprämie nach der Formel:

/ A
(9) (m)l>1 *
v ' k-'.V (m)

""xy

Das Deckungskapital ist nach t Jahren für ein
zusammenlebendes Paar gleich

/im Yl — A WP' (m>s\DV txy x+t ^ xy aj!+l : y+t

Zwischen dem Deckungskapital nach t -f- ---
^

und t -f- ^—- 4 °i Jfdil'en besteht die Beziehung



^
I 1 I A—1 c/ i*i A'"~1.

)ii—

t+'^L+,Jx{l + i)
ffa

—|— d k—i
I n.,-a, .c+frf-—- -I

I
I / I

fc—1
— ~+a.

3. Wird bei einer Versicherung auf zwei Loben
die Versicherungssumme beim Tode der zuletzt
sterbenden Person fällig, hat aber der überlebende
Versicherte noch weiter Prämien zu bezahlen, und zwar
die Prämie, welche seinem Eintrittsalter für die

Versicherung auf ein Leben entspricht, so ist diese

Vorsicherung eine Kombination von zwei einfachen
Versicherungen auf das Loben der beiden einzelnen
Personen und einer verbundenen Versicherung auf das

kürzeste der beiden Leben.

4. Hört bei der Versicherung auf das längste von
zwei Loben die Prämienzahlung mit der Auflösung
des Paares auf, so ist diese Vorsicherungsart eine

Kombination von zwei Versicherungen auf zwei Loben,
bei denen das Kapital entweder beim Tode der ersten
oder zweiten Person fällig wird mit Prämienzahlung
während dem Zusammenleben des Paares (s. unter 2)
und einer Versicherung auf das kürzeste von zwei Leben.
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B. Kapitalversichercmgen auf den Lebensfall,
a) Versicherungen auf ein Lehen.

1. Kür die Kapital Versicherung auf den Lebens-
fall ohne Ilückgewähr der Kinlagen erhalten wir die
Formeln zur Berechnung der Deckungskapitalien,
indem wir in den Gleichungen (3), (4) und (Ii) überall
die Ausgaben für die Gestorbenen gleich 0 setzen.

Die Nettoprämio für die Versicherungssumme 1 sei,

wenn die Zahlung der Prämien in m nicht gestundeten
Katen im Laufe eines Jahres stattfindet, ebenfalls mit

P bezeichnet.
.>»

2. Die Kapitalversicherung auf den Lebensfall mit

Rückgewähr der Kinlagen im Todesfall ist eine
Kombination von einer Kapitalversicherung auf den Lebensfall

ohne liückgcwähr der Einlagen im Todesfall und

einer Kapitalversicherung auf den Todesfall. Im Todesfall

ist bei der Versicherung mit Prämienzahlung ein

steigender Betrag, die Summe der einbezahlten Prämienraten,

bei der Versicherung mit einmaliger Prämie ein

konstanter Betrag, die Bruttooinlage, zurückzugewähren.
Die Beziehung, welche zwischen dem Deckungskapital

nach t -4-
^ ^

-I- o, und t 4- -
'

-I- a, Jahren besteht,
m m '

— > "a il > 0, lautet für eine prämicnpflichtige

Versicherung

/ / i \ \
fc-H

U -Ni * L- +*> "
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und für die prämionfreio Versicherung

»i—fc-f-i

1

m
1 1

m

m—A:-f-1

ï
U iUk~l i ^(l+0~~"®+ 1—ÏT+"8 +~sr+"3

-I- (/v) * tL
j /1 ^ ^

i• V ' X no—ni x M rff\r/i

Hier ist (m\rP)x die jährliche Nettoprämie und (m\rII)v
die jährliche Bruttoprämie für die prämionpflichtigc
Versicherungssumme 1, (re) die Bruttooinlage für die

prämionfreic Versicherungssumme 1.

3. Verwaltungskostonrcscrven können bei den

Versicherungen mit abgekürzter Prämienzahlung und den

prämienfreien Versicherungen zurückgestellt werden.
Es sind diesbezüglich dieselben Bemerkungen wie bei
den Kapitalversicherungen auf den Todesfall zu machen.

1») Versicherungen auf zwei Leben.

1. Für die Kapitalvorsicherung auf den Lebensfall

für zwei Loben, bei welcher die Versicherungssummen

nach Ablauf der Vertragsdaucr an die
zusammenlebenden Paare zu bezahlen ist (Versicherung
auf den Erlebonsfall dos Paares), berechnet sich die

Nettoprämio zu

ß
(14) (m)P ' "»
K ' xy (rn)

Ac;/ : «|

Bas Dcckungskapital wird aus den Formeln für die

Ausstouorversicherung auf ein Leben erhalten, indem

wir an Stelle der einzeln lebenden Personen die Anzahl
der zusammenlebenden Paare setzen.
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2. Wird die Aussteuervorsicherung auf zwei Leben
in der Weine abgeschlossen, dass die Versicherungssumme

an die zusammenlebenden Paare und die
einzeln lebenden versorgten Kinder, d. h. in allen Fällen
da das vorsorgte Kind lobt, auszuzahlen ist, während
die Prämienzahlung mit der Auflösung dos Paares aufhört

(Versicherung auf den Erlebensfall des versorgten
Kindes), so ermittelt sich die Nettoprämie zu

E
flbï (m'p — T-r—"—

ax!j:n\

Für diese Vorsichorungsart besteht zwischen dem

Deckungskapital nach t-1-'---^ -\-o. und <-4--—- 4-o.,
m m

Jahren die Beziehung

(16) L+t+ -E +o i
hj+t-y AA- *-A +„, Vxi,,

\ m—k | 1

+ 0~~"
^k \-t~y~

1

4**3
1

-(-og I t-\~-—---f-frg ^a;///
1

m m \ ' m *

m-k-J-l

I k—i k—i V.'/+<+ -, ~ +"2 <+ —— +"2 !l

—"2

(1+i)

3. Wenn bei der Aussteuervorsichorung auf zwei
Leben die Versicherungssumme am Endo des

Jahres an die zusammenlebenden Paare, sowie an die

einzeln lebenden Personen zu zahlen ist, die Prämie
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nicht nui' während dem Zusammenleben dos Paares,
sondern auch von den einzeln lebenden Personen
entrichtet wird, und zwar in derselben Höhe, wie wenn
sie von Anfang an eine Versicherung auf ein Leben

abgeschlossen hätten, so setzt sich diese Vorsicherungsart

zusammen aus zwei einfachen Kapitalversicherungen
auf den Lebensfall des Vorsorgers und dos Versorgten,
sowie einer verbundenen Versicherung auf den Lcboris-
t'all dos Paares.

4. Wird die verbundene Aussteucrversiehorung in
der Weise abgeschlossen, dass das Kapital am Ende
der Versichorungszoit an die zusammenlebenden Paare,
sowie an die einzeln lebenden Personen auszuzahlen

ist, während die Prämienzahlung mit der Auflösung
dos Paares aufhört, so ist diese Versicherung eine

Kombination von zwei verbundenen Versicherungen auf
den Erlebensfall des Versorgers und des Versorgten,
sowie einer Versicherung auf den Erlebensfall eines

Paares.

a) Versieherringen auf ein Lehen.

I. Für die einfache Leibrente ohne Rückgewähr
der Einlagen im Todesfall besteht zwischen den

Dockungskapitalien am Anfang und Ende dos k.
Abschnittes des {t 1.) Versicherungsjahres die folgende
Gleichung

C. Renten.

7>i—Ar-f-i

m

in

m— le



Iiier bedeutet die am Ende des Abschnittes vcr-
m

fallenc Rente. Wird für k 1 bis m gesetzt, so

erhalten wir die /«-Gleichungen, welche zwischen den

Deckungskapitalien ain Anfang und Ende der i«-Ab-
schnitte bestehen. Durch Addition dieser ;«-G leichungen
folgt die Heziehung:

«i—i

<'») ' iF, 0 + ') - ,1 (Al + Ö "

in—2 m—', 5

+ - (t + 0 + <,HI •' 0 + 0 '"+••••
1 '

m ni

m k

+ ^ 11+ 'm (l + 0 H h 1, 11) + |_t j. i
'

I i +
2. Das Deckungskapital nach Ablauf der

Zeitstrecke a, im lt. Abschnitt des (t -f- 1.) Versicherungsjahres

berechnet sich aus dem nach Ablauf der
Zeitstrecke a, vorhandenen Betrag mittelst der Gleichung

m k }-1

"»» a.,',; ,«(«•+"':: ,«'-)<1 + "

m k f- l

i *—i /fj, —(— /, i rui-f()
Dabei wurde die Annahme getroffen, dass der Betrag
der in der Zeitstrecke u, aufgelaufenen Rente sich

proportional zur Zeit verhalte und demnach u, betrage.
Aus Gleichung (19) leiten sich die beiden

Beziehungen ab, welche zwischen den Deckungskapitalien
am Anfang und Ende der Zeitstrecke o,, sowie am

Anfang und Ende der Zeitstrecke — «. bestehen.

Die Addition dieser zwei Gleichungen und der

Gleichung (19) ergibt die allgemeine Gleichung (17).
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3. Für die einfache Leibrente mit Rückgewähr
der Einlagen im Todesfall, abzüglich den bezogenen

Renten, findet die Rückgewahr nur während einer
bestimmton Anzahl von Jahren statt. Sobald die Summe
der bezogenen Renten grösser als die Einlage ist, hört
die Rückgewähr im Todesfall auf. Während den Rück-
gowährsjahren setzt sich diese Vorsichorungsart
zusammen aus einer einfachen Leibrente ohne

Rückgewähr der Einlagen und einer Versicherung auf den

Todesfall mit abnehmender Versicherungssumme, gleich
der geleisteten Einlage, abzüglich den bezogenen Renten.
Zwischen dem Deckungskapital am Anfang und Ende
der Teilstrecke a,— des k. Abschnittes im (£-j- 1.)

Versicherungsjahr besteht während den Rückgewährs-
jahron die Gleichung

<2°)
H («, + 1+t.L r,\ (l + o~

1 ' m \ m /
m—A:-|-l

wobei (m>(ra)x die Bruttoeinlage für die einfache Leibrente

1 mit Rückgewähr der Einlagen im Todesfall,
abzüglich den bezogenen Renten, angibt.

Nach Ablauf der Rückgewährsjahre ist diese

Versicherungsart wie eine einfache Leibrente zu behandeln.

4. Temporäre Leibrenten ohne oder mit
Rückgewähr der Einlagen im Todesfall, letztere unter Abzug

der bereits bezogenen Renton, sind wie die
einfachen Leibrenten ohne oder mit Rückgewähr der

Einlagen im Todesfall zu behandeln.
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5. Aufgeschobene Leibrenton ohne Rückgowähr
dor Einlagen im Todesfall (Altersrente). Während den

Aufschubsjahren berechnen sich die Deckungskapitalien
nach denselben Formeln wie für die Kapitalvorsicherung
auf den Eobensfall ohne Rückgewiihr der Einlagen im
Todesfall. Während dem Rentenbezug ist die Altersrente

nach denselben Grundsätzen zu behandeln wie
die einfache Leibrente.

6. Bei der aufgeschobenen Leibrente mit Rück-

gowfthr der Einlagen im Todesfall kann die Rückgowähr
entweder während der Aufschubszeit oder auch noch

während dem Rentenbezug ausbodungen worden; im

letzteren Falle dauert sie so lange, bis die geleisteten
Einlagen durch die bezogenen Renten aufgezehrt sind.
Das Dcckungskapital berechnet sich während der
Aufschuhszeit nach den Formeln für die Kapitalvorsicherung

auf den Lebensfall mit Rückgowähr der Einlagen
im Todesfall, nach Ablauf der Aufschuhsjahre nach

den Formeln für dio einfache Leibrente ohne oder mit

Rückgowähr der Einlagen.
7. Bei den sofort beginnenden Renten kann eine

Yerwaltungskostenreservo zur Deckung der künftigen
Verwaltungskoston zurückgelegt werden. Die Versicherung

zur Deckung der Verwaltungskosten ist wie eine

Rentenversicherung zu behandeln.
Bei den prämienfreien Altersrenten kann beim

Eintritt ebenfalls eine Verwaltungskostenreservc zur
Deckung der Verwaltungskosten während und nach

Ablauf der Aufschuhsjahro bestellt werden. Die

Versicherung zur Deckung der Verwaltungskoston während
den Aufschubsjahron ist eine temporäre Leibrente,
diejenige zur Deckung der Verwaltungskoston nach den

Aufschubsjahron während der Aufschubszeit einoprämien-
froio Altersrente, nach Ablauf derselben eine Leibrente.
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Bei den Altersrenten mit Prämienzahlung kann
eine Prämie erhoben werden zur Deckung der

Verwaltungskoston nach den Aufschubsjahren. In diesem

Falle läuft während der Aufschubszeit neben der eigentlichen

Altersrente noch eine zweite Altersrente.

b) Versicherungen auf zwei Leben.

1. Die verbundene Leibrente auf das kürzeste von
zwei Leben. Das Deekungskapital berechnet sich nach

Analogie der für die einfache Leibrente gegebenen

Formeln, indem wir dort statt der einzeln lebenden
Personen die zusammenlebenden Paare einsetzen.

2. Die verbundene Leibrente auf das längste von
zwei Leben ist eine Kombination von zwei einfachen
Leibrenten auf das Loben der beiden einzelnen
Personen und einer verbundenen Leibrente auf das

kürzeste der beiden Lehen.
3. Die aufgeschobene Leibrente auf das kürzeste

von zwei Leben. Der Bezug der Beute beginnt nach

einer bestimmten Anzahl von Jahren an die zusammenlebenden

Paare und dauert bis zur Auflösung der
Paare. Bei Versicherungen mit Prämienzahlung sind
die Prämien solange das Paar zusammenlebt, längstens
aber während der Aufschubszoit, zu entrichten. Während
den Aufschubsjahren kommen für die Berechnung des

Dockungskapitals die Formeln für die verbundene

Kapitalversichorung auf den Erbonsfall eines Paares

zur Anwendung. Nach den Aufschubsjahren gelton die

Formeln für die Bento auf das kürzeste von zwei Leben.
4. Die aufgeschobene Leibrente auf das längste

von zwei Leben. Die Bente wird nach n Jahren an
die zusammenlebenden Paare und die einzeln lebenden
Personen ausbezahlt; der Rentenbezug dauert so lange,
bis sämtliche Personen gestorben sind. Bestehen die
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Leistungen der Versicherten in Prämien, so kann

festgesetzt werden, dass nach der Auflösung des Paares
die überlebende Person die Prämie für die einfache
Altersrente weiter zu zahlen hat. Das Deckungskapital
berechnet sich für ein zusammenlebendes Paar während
der Aufschubszeit nach den Formeln für die

Kapitalversicherung auf den Lebensfall dos Paares und der
einzelnen Personen, ebenfalls mit Prämienzahlung für
die einzeln lebenden Personen. Nach Ablauf der

Aufschubsjahre kommen für ein zusammenlebendes Paar
die Formeln für die verbundene Leibrente auf das

längste von zwei Loben zur Anwendung.
5. Die einseitige Uberlobensrento (Witwenrente).

Das Dcckungskapitnl einer prämienfreien Versicherung
berechnet sich während dem Zusammenleben des Paares

als Differenz zwischen dem Deckungskapital für eine

Leibrente auf das Leben der vorsorgten Person und
dem für eine Leibrente auf das kürzeste der beiden
Loben. Für eine prämienptlichtige Versicherung
besteht während dem Zusammenloben des Paares zwischen

dem Deckungskapital nach t P
—^

fe, und t
^

\-a,
m m

Jahren die Beziehung

(21)
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I- ^ iii ^^ I
/

I > I ^ ^
r

I aî+H--—+"1 tfM-h—

M—/ü-(-l

•(«. +^^^(• + 0"""
D. InvaliditätsverSicherungen.

1. Wir setzen voraus, class die Invaliditätsversicho-

rung in Verbindung mit der Todesfallvcrsicherung
durchgeführt werde und nehmen ferner an, dass dem

Versicherten im Inyaliditätsfall entweder Prämien-

befreiung oder ausser derselben noch eine Rente, in

Prozenten der Versicherungssumme bemessen, gewährt
wird, sofern die Invalidität vor Erreichung eines

bestimmten Altersjahres eintritt. Die Lnvaliditätsleistungon
sollen nur bis zu dem festgesetzten Altorsjahre
ausbezahlt worden. Lebenslängliche Invalidenrenten werden

in Vorbindung mit der Lebensversicherung nur
ausnahmsweise gewährt, so class die Mitversicherung der

Invalidität in der Regel nur bei lebenslänglichen
Versicherungen mit abgekürzter Prämienzahlung, bei
gemischten Versicherungen unci bei Versicherungen auf
einen bestimmten Zeitpunkt ausbedungen worden kann.
Werden die Prämien in m Raten im Laufe eines Jahres

bezahlt, wobei die einzelnen Raten nicht gestundete
Teile der Prämie darstellen, so kann festgesetzt werden,
class die Inyaliditätsrenten ebenfalls in m nicht
gestundeten Raten im Laufe eines Jahres zu entrichten
sind und dass die erste Rate clor Rente am Anfang
des auf den Invalidisiorungsabschnitt folgenden
Abschnittes, die letzte Rate der Rente mit der letzten
Prämionrate fällig wird.

In den späteren Ableitungen wird zunächst der
Gewinn oder Vorlust auf der InvaliditätsVersicherung
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gesondert für die Aktiven und Invaliden ermittelt. Die
im Laufe eines Abschnittes neu entstandenen Invaliden
werden mit Beginn des folgenden Abschnittes in die

Gruppe der Invaliden übertragen. Her Gewinn oder
Verlust auf der Sterblichkeit der Invaliden ist nach

denselben Regeln wie für die temporären Leibrenten
zu ermitteln, so dass die späteren Ableitungen sich auf
die Ermittlung des Gewinnes oder Verlustes auf dem

günstigen oder ungünstigen Verlauf der Sterblichkeit
und der Invalidität der Aktiven beschränken.

Die Zahlen der Lebenden nach der Sterbetafel
sind für die Ableitungen bei der Invaliditätsversicherung
in Aktive und Invalide zu trennen. Wir verweisen
diesfalls auf die Arbeit von Dr. G. Scluertlin im 1. Heft
der Mitteilungen der Vereinigung schweizerischer Ver-
sichorungsmathematiker: „Zur mathematischen Theorie
der Invaliditütsversichorunga.

Für die Rente 1, welche im Invaliditätsfall zu
zahlen ist, ergibt sich die Aettoprämie zu

(m) ai
(m) paa «»)

v / .>,• (m) aa

Hier ist

/"
G'v a.c„(— - ax,(| +-(a ^ ac;i|— aœB|j|

x

der Barwert der temporären Invalidenrente 1, also der
Rente zahlbar vom Ende des invalidisicrungsabschnittes

an in m Raten von ^ pro Jahr bis zu dem Zeitpunkt,

da die letzte Prämienrate verfallen ist.

Das Deckungskapital, welches für einen Aktiven
nach t Jahren zurückzustellen ist, berechnet sich für
die Invaliditätsrentc 1 zu
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roJ\ vaa —(m)aai (m)paa(m) aa
V5*! lVx — a..;+t:S=i| ^x a»!-H:S=7|

Dio hier in Betracht gezogene rnvaliditätsvemcho-

rung ist eine Versicherung mit abnehmender Leistung,
indem die für die Konton der Erwerbsunfähigen zu
leistenden Einlagen um so kleiner sind, je längere Zeit
vom Abschluss der Versicherung bis zur Invalidisiorung
verflossen ist. Die Prämio dagegen bleibt während der

ganzen Versichorungsdauor dieselbe. Infolgedessen wird
das Deckungskapital eines Aktiven für Versicherungen
auf kurze Jahre von Anfang an, für Versicherungen
auf längere Dauern gegen das Endo der Versicherung
immer negativ.

Eür die folgenden Ableitungen trotten wir die
Annahme, es sei für das (7-(-l.) Vcrsichorungsjahr

l'f £_] die Auzahl der Aktiven am Anfang des k.

m Abschnittes,
die Anzahl der Aktiven am Ende des k, Ab-

m Schnittes,

.naill Ar—L die Anzahl der Aktiven, welche im Laufe

m
x ' tJr

m des k. Abschnittes als aktiv sterben,

/ i lai k—i \ t"ß Anzahl der Aktiven, welche im Laufe des

\»T k. Abschnittes invalid werden,

— ai-j-i-J

(25)

die Anzahl der Aktiven, welche im Laufe des

k. Abschnittes invalid werden und am Ende
desselben als Invalide leben,

die Anzahl der Aktiven, welche im Laufe des
lat l>1

x | 11 L Abschnittes invalid werden und nachher
m im gleichen Abschnitt sterben,

\ die Anzahl der Aktiven, welche im Laufe derk 1 uùu x+l) k ersten Abschnitte invalid werden,

die Anzahl der Aktiven, welche im Laufe der
i(U '

k ersten Abschnitte invalid werden und am
m Ende des k. Abschnittes als Invalide leben,

die Anzahl der Aktiven, welche im Laufe der
jai '

JL x-t-i k ersten Abschnitte invalid werden und nach-
m her in der gleichen Zeitstrecke sterben.
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(26)

Dann ist

7«a iaa jaa / »ai \l k l k—l - i ä k~ l - / l / A:—i \x+M-- «+H-— - *+<+-- ^-.+t
i rl(1 fc /i r,,, Jt-i) — id"',, ,t-i*+<+ (±CWt±)-±*CWi\/ll 771 / 771

//I m \m / 77t

Zwischen den Deckungskapitalien der Aktiven am

Anfang, sowie der Aktiven und der neu entstandenen

Invaliden am Ende des k. Abschnittes des (t -\- 1.)

Versicherungsjahres besteht die folgende Beziehung:
771—A.'4-l

<*> Ch+ ti ^C+~W'T) (1 + "
7)1—k

iCHI -rrCHl t(l
X ^ v/n m

k {'n+-+lV*) (1 M)

Die Beziehungen zwischen den Deckungskapitalien
ergeben sich hieraus für die sämtlichen Abschnitte des

(7-)- 1.) Vorsicherungsjahres, indem wir für Ä — -
1 bis

m setzen.

Iiier bedeutet t,jc_ V' das Dockungskapital eines
m

Invaliden nach t 4- —• Jahren.
m

Zwischen den Deckungskapitalion der am Anfang
dos Ic. Abschnittes lebenden Invaliden und den Deckungs-
kapitalien der hiervon am Endo dos Abschnittes
überlebenden Invaliden besteht die folgende Beziehung:

771—A'-J-l

771
1

7)1 m 771
1

7)7

/ I x
• 1 I" + M--- H (I + 0

m »+<+-"- UL XJ '
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Die Beziehungen für die übrigen Abschnitte leiten
sich hieraus ab, indem wir k -- 2 bis m setzen. In

Gleichung (28) ist t. c^° Wahrscheinlichkeit
m m

für einen Invaliden dos Alters as 4-1 -\ nach —
m m

Jahren noch zu leben, so dass

(29) tiCh
m m m m

angibt, wie viele von den am Anfang dos k. Abschnittes
vorhandenen Invaliden das Endo desselben erleben.

Wie sich ohne weiteres einsehen lässt, ist

(30) • ±Px+l+tzL+±X¥t+Ji=aÇh+A
tn ' 'M ffl * 'tu tu v» tr> 11 ,m

Durch Addition der Gleichungen (27) und (28)
erhalten wir die Formel :

(31) H., lfc-11 l.
yaa +—("1>PT +,£-1 C "k~lX+i-| \ i+ — X I

m X j I X-

ü + 0

~ / 1 ÂÏ 1
l<l(l TTllüt I Idl I

/
I T7*4 \l

<VK+- • + AVvk+- +i+ —F®) (1 + i)1 ' m m m m V ''*> 1

m / \ 1 /

7/1

m

m—/t'-f-l
m

m — A*

Die Gleichung gibt uns die Beziehung zwischen
den Dockungskapitalien der am Anfang und Ende des

k. Abschnittes des (t + 1.) Yersicherungsjahres lebenden

Aktiven und Invaliden. Setzen wir hier k 1 bis m,
und addieren die erhaltenen Gleichungen für die m-
Abschnitte, so ergibt sich die Beziehung:
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(m)-paa(32) Q-.ca+o+ -"**, CH(i + o

+cw- (i+i)m +cw^(l+i) +••••
1

m m

m—k-f-l

+ CW *= (i+a~+ •• + c m+»-1 (i+o
vi in

w—1 m—ï

CWiO+O^ + i^J^+'V^1

m m m

m-3 m—k

+ .3 CW:1 (i+»)"^ + ---- + ±£W-^l + <>

m m

+ "-- + CHm

m

+ iCM \/aa I T/"i

aM-H-l < f-l x ~~t~ jî-4-ê }-1 M-1 -»

2. Wir teilen don /c. Abschnitt des (t -f- L) Vcr-
sicherungsjahrcs wieder in drei Toile ein. Die Bezeichnungen

für die am Anfang und Ende der drei
Teilabschnitte lebenden Aktiven und Invaliden, für die im

Laufe derselben gestorbenen Aktiven und neu
entstandenen Invaliden etc. werden analog den in den

Ausdrücken (25) gegebenen gewählt. Alsdann bestehen

für die Zeitstrecke <rs — <r, die den Gleichungen (26)
entsprechenden Beziehungen :

xd~H—»+«+—"Kl "2-"l .«+1 I- — -|-«J

- laiLfUk-1 L("2 "1 « f-Z I ^— t"Tl/

r't-i, 1

°2—a\ ®H+ ——f°a \"2—"i »IH—-—r"i/
J(U

»j-ni .!.+(+ '-^+"1

*-1 =Cfc"1L. C,)-n d"'
t-„g »H-H --+02 Irf'!1!"1) ",,r+"2 x+<

(33)
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Hieraus leiten sich die Beziehungen für die beiden

andern Zoitstrecken und — <r3 ab.

Die Anzahl der am Ende der zweiten und dritten
Teilstrecke lebenden im Laufe dos 1c. Abschnittes
entstandenen Invaliden berechnet sich nach den folgenden
Formeln :

Das Deckungskapital der Aktiven am Ende der
Zeitstrecke und der in der Zeitstrecke <r3 —- <r,

entstandenen und überlebenden Invaliden berechnet sich

aus dem am Ende der Zeitstrecko <rl für die Aktiven
vorhandenen Botrag mit Hülfe der Gleichung

m

(34)

(35)
,aa / y(ta i / 1 \(m)paa\

+^+—+U-<77 x

vi—A.*-f-1

m
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Dor nicht verbrauchte Teil der Rataprämie und die
aufgelaufene Rente für die neuen Invaliden wurde hier
proportional zu der seit Anfang des Abschnittes
abgelaufenen Zeit angenommen. Aus der Gleichung (35)
erhalten wir die Beziehungen für die Zeitstrecken o,

und
*

—a», indem wir für a. undo» die entsprechenden
m ' r

Werte einsetzen.

Zwischen den Deckungskapitalien der am Ende
der Zeitstrecke o, lebenden aus dem k. Abschnitt
stammenden Invaliden und den davon nach a„ - rr, Jahren
lebenden Invaliden besteht die Beziehung

m — k f l

<36> +
jai t

I_# I k~l * P k~1
"1 r°l 'ig —aix .f l-Z-f- \-n\

m m

m—k-H

Am Ende des k. Abschnittes ist a, — - - zu netzen.
m

Für die in der Zcitstrecko oa — o, entstandenen und

am Ende des k. Abschnittes lebenden Invaliden ist

o, durch aa, o, durch -- zu ersetzen und die Bezeich-
m

nung der Zeitstrecke o3 — a, statt anzubringen.

Addieren wir die aus der Gleichung (35) für die

3 Zeitstrecken ot, o2 --a, und o, abzuleitenden
m

Beziehungen und die Formeln nach (36) für die
Zeitstrecken o, und iXj — Oi auf Ende des Abschnittes, so

gibt uns die Addition unter Benutzung von 34,2 die

Gleichung (27).
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Den Gleichungen (84) analoge Beziehungen
bestehen für die Gesamtheit der Invaliden aus dem

(t -f- 1.) Yersicherungsjahr

k—i lm. k— 1 p' k—i
|-»l x+t+~^~ +"l M-H- ——+<u

(37)

m

+7ai juil k 1 k. 1 Ill I k 1

<72-^1 x+t-\- +<n -^--K2

7ai i
•i t Ar—l »l p A:—i
—r"l L H Hu

m m
1

m

+ i(i i il - -

Ar — 1 • l p k—1
o2-nX ~ -t-\—-—[-os

+ 7ai 7ai
I I il i k — kl k

o2 th-|-c-| — IG—|—i—|
nr> i u 1

m m m

Das Deckungskapital der am Ende der
Zeitstrecke a2 lebenden Invaliden aus dem (t -f- 1.)

Yersicherungsjahr berechnet sich aus dem für die Invaliden
am Endo der Zeitstrecke vorhandenen Botrag mit
Hülfe der Gleichung

m-k~\-1

ti-hi (* + H*±+n K) (1 +
1)1 77t \ ' Dl /

(38) <>2 —
III 11/ 1/1

m—k-\-i
- -n-i

Hieraus leiten sich die Gleichungen für die beiden

Teilstrecken 0, und — a., ab. Die Addition der
m

Gleichungen (35) und (38) ergibt unter Berücksichtigung
von 37,1 die Beziehung zwischen den Deckungskapitalien

der sämtlichen Aktiven und Invaliden am
Endo der Zeitstrocken a, und — 0,.
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(39) l'l<l k

m—/i'-f-i

4-fc-l, Z°' *-1, 4-,Lfc-' O^ -+"' "+*+-sr4-"1 v (f" ^r+n{ ' (I f 0
-®i

/"" A--1
*+«+ --+"2 (**.«.c+(l—>)*><?)

-)- A—1 i"' k—1 ((7,2 -|—,
I

fc—I
I v'\

w—ft-J-1
ff2

(1 h i)

Für dio Zeitstrecken o, und
^

— oa folgen die Heut

Ziehungen durch Einsetzen der entsprechenden Werte

von al und o2. Die Addition dieser 3 Gleichungen
ergibt die Gleichung (31).

II. Berechnung der Hisikopräniie und des Gewinnes oder

Verlustes auf der Sterblichkeit und der Invalidität der

einzelnen Versicherung für einen ganzen Abschnitt, sowie

fiir Teilabschnitte des Versieheriingsjahres.

Der Gewinn oder Verlust auf der Sterblichkeit
und der Invalidität wird in den folgenden Entwicklungen

immer durch die Risikoprämie ausgedrückt, weshalb

es sich empfiehlt, die Berechnung der beiden Werte
im Zusammenhang zu behandeln.

A. Kapitalversicherungen auf den Todesfall,

a) Versicherungen auf ein Leben.

Erlischt eine Anzahl von Versicherungen durch

freiwilligen Abgang bei Lebzeiten infolge von Rück-
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kauf, Verzicht, Umwandlung etc., so sind nur die
Sterbefälle zu entschädigen, welche sich bis zum
Zeitpunkt des Abganges ereignen, während für die nachher

stattfindenden Sterbofälle keine Zahlungen mehr

zu leisten sind. Bei der Berechnung der Risikoprämie
und des Gewinnes oder Verlustes auf der Sterblichkeit
wird das gesamte im Zeitpunkt des Abganges einer

Versicherung vorhandene Deckungskapital mehr dorn

nicht verbrauchten Toil der Nettoprämie als Ausgabe
betrachtet. Von diesem Botrage fällt dem Versicherton
ein Teil als Abgangsentschädigung zu, während der
Rest als Gewinn auf dem Abgang bei Lebzeiten
auszuweisen ist.

1. Wir betrachten als allgemeinen Ball die
Zeitstrecke - o, im k. Abschnitt des (t -j- 1.)

Versicherungsjahres, wobei —-1> <r., "> (Ti>0 ist, und ermitteln

für diese die Risikoprämie, sowie den Gewinn oder

Verlust auf der Sterblichkeit.
Die rechnungsmässige Zahl der Personen, welche

in der Zoitstrecke <ra - <r, sterben, ist durch die

Gleichung (2) gegeben, so dass die rechnungsmässige
Zahl der Lebenden am Ende der Zoitstrecke gleich ist

(40) fl+(+--^-+"2 ^+<+"—+"1 "a-»t

Die Gleichung (6) geht unter Benutzung dieser Zahl
der Lebenden über in

/ / 1 \ \ -"1
i I, i I y + (—- J, WP 1(1+ i) m
x+tr-1—- huy*+——f»i v \m 1 x)

C411 (l Ar—1
| — (l ,,,/c-1 \ | fc—l V

a:+«+ —+0i 02-01 a:+H—— +01) I t+ —-+02 «

/ 1 \ \ m—k+l

+ (- — (m).P (1 + i) m " + (l fc-1
\m "1 x "2—"i
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Durch einfache Umformung folgt hieraus

I
(M*-1

e y f-(
1 Wo

'"«y'-m +"1 " \>M / V
/ zu—k f-l

.1* )-£ f-

(42) rf »

V**V ai J'-fH f-«l
^ JJ-L* '

L
1 ~ I / l k~l _Ln2 ai J'-fH Hl Iff- w

-f-a2 .»•

m-fr H —
ay

Der Detrag in der Ilauptklammer auf der linken Hcite
ist die auf Undo des Versicherungsjahrcs aufgezinstc
llisikoprätnie eines einzelnen Versicherten für die Zeit-
strocke a2 — n, im k. Abschnitt des (t -{- 1.)

Versicherungsjahres. Bezeichnen wir diese mit
n _n lix >
"a "1 r m

so wird

/ / 1 \ \ »»—fc_H

<1 I I
fc—1 1 I A 1 V

nt—'nlX+t\- - |-"1 f'P +»2 »

+(»-")wp')<, + i>



— 42 —

wobei q i die Wahrscheinlichkeit für einen
02-01 -*œ+f-t--^-+ot

^ ^
Lebenden des Alters x -)- t -| — 1- at angibt, in der

Zoitstrecke a, — <7, zu sterben.

Nach der Gleichung (42) berechnet sich die gesamte
Pisikoprämien-Einnahme des Zeitabschnittes a2 — <r,,
für alle am Anfang desselben lebenden Versicherten.

Wenn die wirkliche Sterblichkeit mit der roch-

nungsmässig angenommenen nicht übereinstimmt, so

wird sich entweder Gewinn oder Verlust auf der
Sterblichkeit ergeben. Dieser berechnet sich als Differenz
zwischen den Einnahmen an Dockungskapital mehr
nicht verbrauchton Nettoprämien am Anfang des
Teilabschnittes und den Ausgaben an Deckungskapital
mehr nicht verbrauchten Nettoprämion am Ende dos

Teilabschnittes, sämtliche Werte auf das Ende des

Vcrsicherungsjahres aufgezinst, sowie den Ausgaben an

Versicherungssummen für die im Laufe des

Teilabschnittes wirklich gestorbenen Personen.

Die Einnahme von den am Anfang der Zoitstrecke
lebenden Vorsicherten ist

(44) E=l ^ J Vx
1

m
1 x \ 1

m

/ 1 \ \ m - fr-fr-1
_

+ (w-")Wj>-)(l + i) " "
Sterben im Laufe des Teilabschnittes wirklich

ö Personen, so dass am Ende des-
02—01 x hH—-—bn '

selben noch

(45) +02 o2—O] +<>1
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Personen loben, so ist die Ausgabe am Ende des

Teilabschnittes

A (l k—1 — b ,i k—1 \ | k—i B
{ +«1 »ä-»l »+'+---l-'l) I t+— +ni x

(46)
X

v m—k-\-l

+ \m ' ~ "V °">P*) (1 + + -«-"i Ö- + (+i'~1 +">

Bezeichnen wir den Gewinn oder Vorlust auf einer detain

Anfang des Teilabschnittes lebenden Personen mit
G ,.,k— i so folgt der gesamte Gewinn oder

n2-«l œ-H+—' ° b

Verlust als Differenz der Einnahmen nach (44) und
der Ausgaben nach (46) zu

Kv-Yt \-k
1

+o| '72 -oi^as+t+i—Î-+OI

(47)

•("•*? i*'7-+(w (i+o

('' 1 ' 1 ' 1

' )(' '
1

jh—A:4-i
n\

' V

zu—Ar-j—1

+ C- ^rOo+o''-0*
— b fc—1 l k— 1

r;o -a l f-oi #"M- •"!1 1

m
1

m

• Zt/
i «

k—1
a - biii k—1

f12~n\ ® l"H—~ r'M fJ2—oi H-H-——[-"1

I~* y m—A'-j-l

(^«2—"I M+^-+"l "2—"1 ^+(+/\,(1 h"l)

m-—k'\-1
(j*>
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wobei der Wert für die gesamte Risikoprämie aus

Gleichung (42) eingesetzt wird. Der Gewinn oder
Verlust auf der Sterblichkeit ergibt sich hieraus für
einen einzelnen Versicherten, indem wir durch die
Anzahl der Lobenden am Anfang der Zeitstrocke
dividieren.

Mit Hülfe der hier aufgestellten allgemeinen
Gleichungen findet sich die Risikoprämie und der
Gewinn oder Vorlust auf der Sterblichkeit für jeden
beliebigen Teil eines Abschnittes. Für den k. Abschnitt

ist a. durch 0, a., durch—, für die Zeitstrecke a, ist
m

a, durch 0, a« durch n. für die Zeitstrecke <7, ist
m

<7, durch ct.. und a2 durch zu ersetzen.
m

Für Versicherungen mit jährlicher Prämienzahlung

erhalten wir die Risikoprämie und den Gewinn
oder Verlust auf der Sterblichkeit, indem wir k — m

1 setzen.

2. Die Summe der Risikoprämien eines einzelnen

Versicherten ergibt sich für die beiden Teilabschnitte

<7, und
*

—• (7, zusammen durch Addition der für
m

diese Zeitstrecken aus Gleichung (43) abzuleitenden

Werte, so dass

(48)v ' m m ni m 11 m

Die Summe der gesamten Risikoprämien-Einnahinon
für die am Anfang der beiden Teile des 7t. Abschnittes
lebenden Personen wird unter Benutzung von (48)
erhalten zu



— 45 —

(49) L h I
k-. 1 ' „ äH-»+ V- l*+l+ "r„' J-aj

• 1 A fc-l /
- -

Ar—1 • I R A*—1
«1 » -f-h - -\-n I a? -H «4-4-f- -

m
1

/><
1

»i m
1

»t

d A.—1 -i A fc-iit x'4-i-l n 1 x+c-4 fai1 1 1

m m m

Für die am Anfang dor beiden Teilabschnitte
lobenden sämtlichen Versicherten ist der Gewinn oder
Verlust auf der Sterblichkeit zusammen gleich der
Summe der aus der ersten Gleichung (47) für joden
derselben abzuleitenden Ausdrücke, so dass

(50) °*+t 1 ~ + Wf+V -Gm

• 1 Ult-1 L
/ fc-l 1 0 ...fc-l'!( - • f-<7J X'W-f" " — X* j t f-

m m m m
1

m

Der Gewinn oder Verlust auf der Sterblichkeit
eines oinzelnen Versicherten ergibt sich für die beiden
Teilabschnitte zusammen, indem wir zu der Gleichung
(50) die Identität

(51) (W*-1 - - W"1 Hi) • -1 V'V/-1 Gmv \ ' »i
1 ' m x J m m '

— h i*i^ ^ ^ G"
* « I

Ar—1
ny '•'x-f-'-h "1 — \°\1 1

m m m

addieren. Àladann folgt

(52) l,+t+k~l Lfi,. | ,+t± + 1 A*+,+*-'v y >» V 1

m m ~ ' m rJl I

— I lil'"1 ' 1 4" b A:— I • l 0 k-1
x M"r ~ n\ .»-H- "i ® f-M 4-ti' 1

m m m T

m m
'

»t

so dass

/cm (i k— 1 -l-i (x k—i
(Oo ai JîK 1 ai a?-RH --h«lv 7 m m ' 1

m

1 @
t t i

!c~~i H- lL 111^'-1 * 1 6e A:—i
X ' "1 'œ-j-f- ' ai x4-/4- |-ai

m
1

m m m
1 1

m ' 1

wenn mit q die wirkliehe Sterbenswahrscheinlichkeit
bezeichnet wird.
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3. Wir erhalten einen Näherungswert für die

Kisikoprämio der Zeitstrecke <ra — o, im k. Abschnitt
des (t-f-1.) Versicherungsjahres, indem wir die
Annahme treffen, dass sich der auf Ende des

Versicherungsjahres aufgezinste Betrag an Deckungskapital
mehr der nicht verbrauchten Nottoprämio während des

k. Abschnittes geradlinig ändere. Dann besteht zwischen
den Differenzen der aufgezinsten Beträge am Anfang
und Ende des Teilabschnittes rrs — o-, und am Anfang
und Ende des ganzen Abschnittes die Proportion

+
I

S

+

+

»
i /
Im

r

& I

is
+

| s
+

V l
|

+ «+—- <+-

Figur 2.

,4) ('+V+^:+(i-")""41 + î:

m-k~\-i

0

ni—

l(i H)
°2

v-+i"'F
oder

m—

-t+JLVJ!+0
m—k

m

m
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(55) Ii,,,, fc-i : v, — T. i Ii fc-' :
v / „a_„j ^—|-«x m •H-H- — m

so dans

fFifn Ii 1 "t ((73 — f i) • -VC i(oö) »a-»i iH+-— Hi m "+ m

4. Einen weiteren Näherung«wert für die Uisiko-

prämio erhalten wir durch die Annahme, das« das

reine Deckungskapital im Laufe des k. Abschnittes

geradlinig zunehme. Alsdann besteht die Proportion

Tis
& I

+ +

'+ k-1 'f
Figur 8.

(57) ,k~V iP - ,Lfc—'i V : fi

woraus

(58) H, ^=(l-"«w,)i+^:iV»+ff.'»t+.JL^x

Analog ist

(59) <+^i+OJ V*= (l - <+£ F*
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Die aufgezinsto Risikoprämio für den Teilabschnitt <ra- <7,

schreibt sich auch

(60) "2—

La.*-1 l V + f1 (m)P I (1 + ili+—+»i x r ym j xj i

La*-V v +{— — ^)(m)p\
\'+W+"2 x~\m 7 *J

Ol
i)m

(1-1-i)m

m—k

;i+ i)

wobei der Ausdruck in der Hauptklammer die auf
Ende des k. Abschnittes aufgezinste Risikoprämie des

Teilabschnittes angibt. Wir setzen hier für die Deckungskapitalien

die Werte nach den Gleichungen (58) und

(59) ein ; ferner setzen wir, wenn z< 1 ist,
näherungsweise

(61) (1 + 0*=1+«
Geben wir hier z der Reihe nach die Worte

1

a i?m

— <ra und ——-, so erhalten wir durch Einsetzen
m m
der entsprochenden Werte in Gleichung (60) für die

Risikoprämie den Näherungswort

"2 1
^a,'-N+ +"1

--- (C1 — »0 • (+*=i Vx + Ol»» t+JL V»

\ 1

m m

+ (^""0l)fmjp»)(1"1" m " °li)

(62) — ((1 — atm) (+*-j V + a, m • f+± Vx
\ ' m m
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«>Ym>P, 1(1+ 1 + i - - i)
M 1+ («i

Dio Hunuiic der in der Ilauptklammer mit L -f-
'

multiplizierten Glieder ist

(I — a, Ht) • fc-i V -f a, m t+ ü F.
\ m m

a., m k Vt\- .V m
<»),> | h +

(153) (f7a — e,) m

A' F,' I

Mi +

(os — a,) i • Vx

l

m

::

Hier ist der Ausdruck

<64> +

t,1' l'.,
m m m

ein .Näherungswert für die auf Ende des Ii. Abschnittes

aufgezinste Uisikoprärnie dieses Abschnittes. Die Hümme

der übrigen Glieder in der Itauptklanuner von (62) und

das letzte Glied in (63) ist

(65) <r.,i (1 — <ra»H) •

t+ Azi K + t \-k- r
* m m

+ (I—')
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fi i (1 — <Ti«0 • <+Arl Vx,Jr c, m • t,k_ Vx
\ r m r m

(<rs — a,) i (l — (<t2 -f- ai) m) F fc-i_ Fœ
V m

+ — — „ A: 7
Wî "

Somit wird die Risikoprämie

(»2 — (h) m lJIix+t+lz(66) M i, i
ic—iv i -72—"i ®+H- ——t"i

+ (ffa — cri) i (l — (<rä + ai) m) fc-i F
\ m ®

(l + i--i)V m /
+ i«P _ y^ m * <+— <°

Dabei ist

:

— #»+4+—-!

ein Näherungswert für die auf Endo des Jahres auf-
gezinste Risikoprämio dos k. Abschnittes. Vom 2. Glicdo
erreicht der erste Faktor

(<t3 — ai) (l — (a2 4- ai) m) i

den Maximalwert, wenn a, 0, <r2 w— mit
2m

1 *.
Am

den Minimalwert, wenn at -J—,
<x2 — mit

2w' m
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1

4m

Derselbe ist somit oino kleine Zahl, Der zweite Faktor
des zweiten Gliedes

-i? + ~(m)P —,. k V
— x ,lW a; a?

»i m
t+k

ist ebenfalls ein kleiner Wert, indem das Deckungskapital

am Anfang eines Abschnittes mehr der

eingezahlten Prämienrate nur wenig vom Deckungskapital
am Ende des Abschnittes abweicht. Da der dritte Faktor

k
i —|— i— --i nur wenig von 1 verschieden ist, so ist

das ganze zweite Glied in Formel (116) eine kleine Zahl
und kann deshalb vernachlässigt werden. Als Näherungswert

für die Kisikoprämio dos Teilabschnittes o3 — <7i

erhalten wir demnach wieder Gleichung (56).

b. Versicherungen auf zwei Leben.

I. Für die Kapitalversicherung auf zwei Leben,
bei welcher die Versicherungssumme beim ersten

Todesfall fällig wird, ergibt sich für die am Anfang
des Teilabschnittes <r9 — im k. Abschnitt des (t -)- 1.)

Versichorungsjahres zusammenlebenden Paare die

Risikoprämio aus Gleichung (42), der Gewinn oder

Verlust auf der Sterblichkeit aus Gleichung (47), indem

wir dort an Stolle der Anzahl der Lebenden die
Anzahl der zusammenlebenden Paare, an Stelle der

Gestorbenen die Anzahl der aufgelösten Paare, V statt

V und (m)P statt ('n)P setzen. Die Anzahl der wirkte
xy x

lieh aufgelösten Paare, welche mit

«2—"1 —-(-"1 +"1
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bezeichnet sei, leitet sich aus den Gleichungen (8) ab,

indem wir dort an Stolle der rochnungsmässigen Zahlett
•der Gestorbenen und der Überlebenden die wirklichen
Zahlen einsetzen.

2. Wenn eine Versicherung auf zwei Leben in

der Weise abgeschlossen wird, dass die Prämien
während dem Zusammenleben des Paares zu leisten

sind, die Versicherungssumme aber nur beim Tode
der einen der beiden Personen, z. B. der aejährigen
Person fällig wird, so berechnet sich die Kisikoprämie
für alle am Anfang des Teilabschnittes <j„ — o, lebenden

Paare aus Gleichung (11) zu

(67) l k-1 I k-t • Rl k-1V ' »+«+ —-+«1 !/+*+-—- +"L "2—"1 f"ifft fit ill

^ t Li L '_1 I
I i H i III'' 1

I
h'

M-H-—r-hi ,v-M+ -hi «u

/i \ \ A+' —

v /H— /t-f- L

- n,+(i- *.) r"X) o+o~
l> i, i

k~ 1

i
ä k-i I fc-i V

'—«T ^ 1 ^ r"t~ x

- (* r'"+(à. - ") '"x|i+^
+ <',+,+fci +., |( - - (H- t1 -H.

/ 1 \ \ m-kj-i __~

+ U~+>r'X)(1 + o m



Der Gewinn oder Verlust auf der Sterblichkeit
des Teilabschnittes — <7, ergibt sich für alle am
Anfang desselben lebenden Paare zusammen zu

(68) l k— 1 / k— i> jï-4-e 4 hol u4-t+ - -n.—, (j k— i
!+G- '+"1 lu+t+ * +"i »a-"i Hi

— I k— i l k-\ R k-1
•M-H—-, +"i ;/+<+- - l-"i «2-«[ - -|-n|

1

i / i
k— i • b k— i

»+1-1— H"2 "2—«I ,'V+H +"1 | -f-o2 ^

(«
|-"2 Ku + (m — ff») + 0

(g fc-

\ »<
«s—"I ^Lm 1

+«i H+ km
1

f"i r xji

\ a-i
\ m

(m) p I<,(<+*)
1

'•«+G--h"2 "2 "1 //+'+-'"-d"l

1 ii 1
k— I b A:—1 \ |. A'—1 V

•»+H ——1-"-2 "2 "1 y H+ - -Hi <+ l"2

%K» + m
(m) p\

m—A:-[-t

nj(i + ^)

"2—"i H I- '+"i "2—n ^-Nf km l+"\ 'j/+'+ Hi

?rc—/t-M ~l
n2

Die Anzahl der am Ende des Teilabschnittes wirklich
zusammenlebenden Paare ist hier
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(69) fœ+i+A_i+„2 • ly+t+*-J.+„s

i
(/ iii A--—I

I
* 1/

« A-~ 1
«

X+t-\- \-a\ y-\-t-\ --fa!1 to
1

to
1 1

— 1
< I fc—i • b

I
fc—i

®+'+ ——f-«2 I7J-«1 Ï+H--—+"l

— b
I

fc—i * I iii fc—i
(72—<7i œ+(+——|-(7i //-Ml———1-"[

3. Die übrigen im Abschnitt I, À, b aufgeführten
Versicherungen auf zwei Loben sind als Kombinationen
von je drei der bereits behandelten Vorsicherungsarten
anzusehen.

B. Kapitalversicherungen auf den Lebensfall.

a. Versicherungen auf ein Leben.

L. Für die Zeitstrecke a%—crt im k. Abschnitt des

(t-j-1.) Vorsicherungsjahros wird die ilisikoprämie
einer Versicherung ohne ßückgowähr der Einlagen
erhalten, indem wir in Gleichung (6) rosp. (41) die

Ausgaben für die Gestorbenen gleich 0 setzen. Daraus folgt

(70) l fc-. || fc-. Vy x+(+--r-H |v+-m +"2 *

x m—fc+1

(/ 1 \ \ 1)11 ""

_
•+A1+».F-+(-Ä-'")Wp.)(l + ')

cl |, i
fc—i | fc—i K.

<72—ru œ+j-p—--p„i « t-\—^-+"2 «

\ \ 771—fc'-f.
_

+ U -'=) (1 + i) "



Dor Ausdruck in der I lauptkammer auf dor linken
Seite ist die auf Ende des Versicherungsjahres auf-
gezinste Kisikopriimio aller Versicherten für die Zeit-
strecko <xa — nl im k. Abschnitt. Es ist somit die auf-
gezinste liisikoprämie für einen einzelnen Versicherten

gleich

m—k-\- L

02(\ m—k I l

.^.K-+U-"')Wp0(1 + o~

— .s nj Hl (11- Hü ''ll'

x m—A- I l
1 \ \ <r„1 * (»0+(*—rp-y+t>

Wenn die wirkliche Sterblichkeit mit der roch-

nungsmässig angenommenen nicht übereinstimmt, so

ergibt sich entweder (lowinn oder Verlust auf der
Sterblichkeit. Dieser folgt aus Gleichung (47), indem

wir dort die Ausgabe für die wirklich Gestorbenen

gleich 0 setzen zu

(72) '++«+-^—-+,>1 „2_„( ^.„.pj+E 1

b A-—t, I,. fc-i, r,n'2—nl x-\~t 1 +f7! I f-| |-i72 X

+ (»—)WjP-){, + 0

vi—A," f~l ^
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—I I > I
k~L

I
• R I » I k~l I^ I—-—l"al "2—"l »+G—— +"1

— b fc—i — d I,, A—i I
1^2—aj-f-i-l j-rr[ nv — oi I r'7l /\ Wl //t J(/I \ \ m—fc+1 _,+^h„".+(--*)">r.)(1 + 0 -

Für den einzelnen Versicherten folgt der Gewinn oder
Verlust auf der Sterblichkeit, indem wir hier durch
die Anzahl der Lebenden am Anfang des Teilabschnittes
dividieren.

2. Hieraus ist ersichtlich, dass die Formeln zur
Berechnung der ßisikoprämie für die Kapital Versicherung
auf den Lobensfall ohne Rückgewähr der Einlagen
aus denen für die Kapitalversichorung auf den Todesfall

erhalten werden, indem wir bei den Gliedern der
Formeln die Zeichen wechseln und die Ausgabe für
die rechnungsmässige Zahl der Gestorbenen gleich 0

setzen. Der Gewinn oder Verlust auf der Sterblichkeit

ergibt sich für die Kapitalversichorung auf den

Lobensfall aus dem für die Kapitalversicherung auf
den Todesfall, indem wir der Risikoprämie das

entgegengesetzte Zeichen geben und die Ausgabe für die

rechnungsmässig und wirklich Gestorbenen gleich 0

setzen. Dadurch lassen sich die in den Abschnitten
II, A, a, 2—4 gegebenen Formeln ohne weiteres auf die

Kapitalvorsicherung auf den Lobensfall übertragen.
3. Die Kapitalversicherung' auf den Lebensfall mit

Rückgewähr der Einlagen im Todesfall ist eine
Kombination von einer Kapitalvorsicherung auf den Lobensfall

ohne Rückgewähr der Einlagen und einer
Kapitalversicherung auf den Todesfall. Für die Zeitstrecko

dt — al im k. Abschnitt des (/ —)— 1.) Versicherungsjahres

ergibt sich deshalb die Risikoprämio eines ein-
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zolnen Versieherton als Differenz der llisikoprämie
für die Aussteuersumme 1 und die Todcsfallsumme

[ t -f
^

ymj{f7r)r, oder direkt aus Gleichung (12) zu

(73) R ic— i fc— '
n-l — n\ «+(+ - Hl l i+ - H'2 x

+ (,„ «=)'*V>),)(! + ')
m—k f-i

1

U I /1 k~1 i— n\ 1 df-j-C-f- - -\-o\
F-

t | -) nw X

+ M ^>^(1 + /)

W -A" f- I

—J no

Der Gewinn oder Verlust auf der Sterblichkeit
setzt sich für die sämtlichen Versicherten ebenfalls aus

dem Gewinn oder Verlust für die Debcnsfall- und die

Todesfallversicherung zusammen; er ergibt sich aber

auch als Differenz der Einnahmen und Ausgaben zu

(74) +"l "2—"1 | f-f-
*
-

'
-Hl

b k i
'>2 -171 X-^-t | - Hl A'-' I"

t\- m
i «2 »

m — fc-f-l
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^e-K+-Äp+« 1 o2-"l f"l

^2-"l ^a-'-W+~p+"1 "2—

f1"
1 \ \ nt—*.'+1 _

)WH(1 + <) " "°2

-(' + i-)wMr
Für eine Versicherung mit Rückgowähr der Einlagen
ist der Gewinn oder Vorlust auf der Sterblichkeit kleiner
als für eine solche ohne Rückgewähr der Einlagen,
weil die unter Risiko stehende Summe im ersten Fall
kleiner ist als im letzteren.

b. Versicherungen auf zwei Loben.

1. Für die Aussteuerversichorung auf zwei Loben,
bei welcher das versicherte Kapital am Endo der Ver-

sichorungszeit nur an die zusammenlebenden Paare
auszuzahlen ist und die Prämienzahlung mit der
Auflösung des Paares aufhört, ergibt sich die Risikoprämio
und der Gewinn oder Verlust auf der Sterblichkeit
für die Zeitstrocke a, — im Ic. Abschnitt des (t 4- 1.)

Versicherungsjahres aus den Gleichungen (70) bis (72),
indem wir dort F statt V (m)P statt WP und die

xi] x ' xy x
Anzahl der aufgelösten Paare statt der Anzahl der
gestorbenen Personen einsetzen.

2. Wenn bei der Aussteuerversichorung auf zwei
Leben die Vorsicherungssumme nach Ablauf der
Vertragszeit an die zusammenlebenden Paare und die

einzeln lebenden versorgten beim Eintritt y Jahre alten
Versicherten auszuzahlen ist, während die Prämien-
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Zahlung mit dor Auflösung dos Paares aufhört, so

berechnet sich die Risikoprämie der Zeitstrecke <ra — a
im k. Abschnitt des (t -f- t.) Yorsicherungsjahres für
alle am Anfang der Zeitstrecke lebenden Paare aus

Gleichung (lß) zu

(75) H+ "„,-+"1 "s—1°Jx"ln :,+^r +"1

- +ajy —--+"i ,A.k~l L V
+"2 "In

+ m Y"1',,, lu+o
m—A:+l

G"V Hl '"IIIVxh, + m
(»Oi

m--k I- i

P
0,1,1 (l +0

1 ii "1
I

" ^ i t i ^' i—-r—h^ 1 (T2 -o\ ij-\ -|-«[ („»-
\ "

1
I

V
-\ -fs-i Xl >1

T7T — m) I

"In)
(1 i,i^ i I

^
p » I I ~1

"2-<u *+<+——+"i « H-l—z—h»

Uk-
\ m

1

i V — fr—i v,H2 ij H Ha "In

(m) 3
"in

m—k- |-i

(i + 0

Der Gewinn oder Vorlust auf der Sterblichkeit ergibt
sich für die Zeitstrecke a3 — <x, für alle am Anfang
derselben lebenden Paare zu

(76) ^ar-|-« + -1--h",+01 ' "2—1nfi"!n : H-~^-"Hl

L,.. fr-1
m

k— l k-1 V
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(m *') r >P^!j) "2~al b'l'+<+^1 +"1 t«+'+^r+"*
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/ 1 \ Sil ro—A'-|-l- (+t±+n2 ^ __ ^ wp^j(l + 0

Die Risikoprämio und der Gewinn oder Verlust auf
der Sterblichkeit folgen hieraus für ein Paar durch
Division mit der Anzahl der am Anfang dos

Teilabschnittes lebenden Paare.

3. Die zwei im Abschnitt I, ß, b, 3 und 4

aufgeführten Versicherungen sind als Kombinationen von
bereits behandelten Yersicherungsarten anzusehen.
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C. Renten,

a) Versicherungen auf ein Lehen.

1. Für die einfache Leibrente ohne Riickgcwnhr
der Einlagen im Todesfall berechnet sich die Risiko-
priimie der Zeitstrecke <r, — >rl im k. Abschnitt des

(t -f- 1.) Versioherungsjahros aus der allgemeinen
Gleichung (19) für die sämtlichen am Anfang derselben
lobenden Personen zu

(77)
M h +"l

h„, r,)(i + 0

^ "T

))l — h' j- 1

d 1 /(7,4-.lI i V \ (1 4- /)«*-1 *IG l»i( - l«s ^ ^ >

Die Risikoprämie für eine einzelne Person ist somit

m — k \ 1

«i—i Rx+t \
Ä

m' Hl ("- + t+k'-1 Hu V») C1 + ')

vi—A*—i— L

(78) _|<Tl+j+t._1 fniK)(1 + 0
<"

— 7.1•+< (,l-' H, + +
F Ul 4- i)

»» \ m ' " /

Wenn die wirkliche Sterblichkeit von der rechnungs-
miissig angenommenen abweicht, so ergibt sich Gewinn
oder Verlust auf der Sterblichkeit. Dieser ist für die

am Anfang der Zoitstrecke lobenden Personen gleich
«1er Differenz der aufgezinstcn Einnahmen am Anfang
der Zeitstrecke mit
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m—fc+l

<79> E=Wt!h («• +«+ti+., o + tT" '
1 1

m
1 \ 1 m

und dor aufgozinstcn Ausgaben am Endo der
Zeitstrecke mit

(80) ^ (^,+t-|-^LA+ni o2-o!|
b
>;+'+~7-hn)

m~k~f-i

•(^+^^r.)ci + o—-
Demnach ist der Gewinn oder Verlust auf der
Sterblichkeit gleich

(81) ^+^1^"!°' :"2-®i^œ-N+^L+°l

m—/t'-f-i

uJc-1 a. K -f. ,*-i 71(1 + i) w
"2—"1 ®+H—-—r"l 1 '+--+12 »lv 1 '

— I ,.I k~1 JR k—1 b *•—I
œ+< I—+oi -"2—"1 »+<+— +n ("2—"1 »+*+—p+°i

m—fc-h 1

- „a_01 ^_H+ *ri +„, + '+~ -t "a K*) (J

Für den einzelnen Versicherten ergibt sich der Gewinn
oder Verlust auf der Sterblichkeit, indem wir in
Gleichung (81) beiderseits durch die Anzahl clor Lebenden

teilen.
2. Die Formeln zur Berechnung der ßisikopriimie

bei der einfachen Leibrente ohne liückgewähr werden

aus denen für die Kapitalversichorung auf den Todesfall

erhalten, indem wir den verschiedenen Gliedern
die entgegengesetzten Zeichen geben, an Stelle dos

Deckungskapitals mehr der nicht vorbrauchten Nctto-
prämio das Deckungskapital mehr der aufgelaufenen
ßente und ausserdem die Ausgabe für Versichcrungs-



summon gleich 0 setzen. Der Gewinn oder Verlust
auf der Sterblichkeit folgt für die einfache Leibrente,
indem wir in den Formeln für die Kapitalvorsicherung
auf den Todesfall statt dem Geckungskapital mehr der
nicht verbrauchten Nottoprämio das Dcckungskapital
mehr der aufgelaufenen Rente einsetzen, der Risiko-
prämic das entgegengesetzte Zeichen gehen und die

Ausgabe für die rcchnungsmässigo und wirkliche Zahl
der Gestorbenen gleich 0 setzen. Dadurch lassen sich
die in den Abschnitten II, A, a, 2—4 für die Kapital-
Versicherung auf den Todesfall gegebenen Formeln
leicht auf die einfache Leibrente ohne Rückgowähr
übertragen.

3. Die einfache Leibrente mit Rückgowähr der

Kinlagen abz. den bezogenen Renten im Todesfall kann
während don Riickgewiihrsjahren als eine Kombination
einer einfachen Leibrente und einer prämienfreien
Kapital Versicherung auf den Todesfall mit abnehmender

Versicherungssumme betrachtet werden. Die Risikoprämie

eines einzelnen Versicherten bestimmt sich

für die Teilstrecke <r2 — <r( im k. Abschnitt des (i -f- 1-)

Versicherungsjahrcs als Differenz der Risikoprämien für
die einfache Leibrente und die Todesfallversicherung

m -p.+.+îzi^v.ja + i) - " "

mit der Versicherungssumme

oder direkt aus Gleichung (20) zu
m—A'-} I

m—k (-1

r m—A'-j-l

ff A'—1 ((T., —f- k—1 V ^ 1 4" 0
<i2—oi 1x]rt + +oj i ~ -)-„a xj V >
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Der Gewinn oder Verlust auf dor Sterblichkeit ist
während der Dauer der Rückgewähr für die Zcit-
strecke <Tj — a, des Ii. Abschnittes gleich der Summe

von Gewinn oder Verlust auf der einfachen Leibrente
und auf der Todesversicherung, oder auch gleich der

Differenz der aufgezinston Einnahmen am Anfang und

der Ausgaben am Ende des Teilabschnittes. Eür die

sämtlichen Versicherten ergibt er sich zu

- +»i(83)

ax 2

1

») (1 + ^

-rv),-
— I

i A ,fc-i b.,, ,r--iX+t+~— l-nx <1-1 — a{ .C-h<-| ^ 1-11 x+'~r—~ +»1

Em—/."+1 _

Die aufgezinste Risikoprämie und der Gewinn oder

Verlust auf der Sterblichkeit sind während den Riick-
gewährsjahren kleiner als für eine Rente ohne Riick-
gowähr, weil der unter Risiko stehende Betrag kleiner
ist. Räch Ablauf der Rückgowälirsjahre ist die

Risikoprämie, sowie der Gewinn oder Verlust auf der
Sterblichkeit wie für eine Rente ohne Riickgewähr der

Einlagen zu berechnen.
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4. Für die temporäre Leibrente ohne oder mit
Rückgewähr der Einlagen im Todesfall ist die aufge-
zinste Risikoprämie und der Gewinn oder Verlust auf
der Sterblichkeit nach denselben Formeln wie für die
einfache Leibrente ohne oder mit Rückgewähr der

Einlagen zu berechnen.

5. Die aufgeschobene Leibrente (Altersrente) ohne

oder mit Rückgewähr der Einlagen im Todesfall ist
während den Aufschubsjahren wie eine Kapitalversicherung

auf den Lebensfall ohne oder mit Rückgewähr
der Einlagen, während den Rentenjahren wie eine

einfache Leibrente ohne oder mit Rückgewähr der

Einlagen zu behandeln.

b. Versicherungen auf zwei Leben.

1. Für die verbundene Leibrente auf das kürzeste

von zwei Loben ergeben sich die Formeln für die

Risikoprämie und den Gewinn oder Verlust auf der

Sterblichkeit aus denen für die einfache Leibrente,
indem wir statt der gestorbenen Personen die durch
Tod aufgelösten Paare, statt der einzelnen Personen

die zusammenlebenden Paare und V statt F,
einsetzen.

2. Die übrigen im Abschnitt I, 0, b, 2—5
aufgeführten Versicherungen sind Kombinationen der hier
behandelten Versicherungsarten. Zu erwähnen ist nur,
dass sich für die Witwenrente mit Prämienzahlung die

Risikoprämio und der Gewinn oder Verlust auf der
Sterblichkeit während dem Zusammenleben des Paares

nach den Gleichungen (75) und (76) berechnet, indem

wir dort an Stolle des Dockungskapitals der einzeln
lebenden Person das Deckungskapital mehr der

aufgelaufenen Rente einsetzen.

5
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D. Invaliditätsversicherungen.
1. Aus der allgemeinen Gleichung (35) folgt unter

Benutzung der ersten zwei Gleichungen (33) die
Beziehung

(84)

+

rULt-i, i .*-[, vaa
x+l+~ir+o1 ^+~r+"1 x

1 \ A m-fc+i

a Ym)~Paa r
m

rT'«ri y jpt (i + i)

i / ,aaL+t-r— f\ ;• / r /•
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(.| _|_„2 a; w
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Durch eine einfache Umformung geht dieselbe über in

(85) Ç*.fcL+.,|,+!=!..

-v H

yaa
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Ks ist demnach
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priimie eines Aktiven für die Invalidität dor Aktiven,
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die Sterblichkeit der Invaliden und der Aktiven in der
Zeitstrecke — av des k. Abschnittes im (t -1- 1.) Yer-
sicherungsjahr. Wir bezeichnen diese in der Folge
kurzweg als Risikoprämie für die Invaliditätsversicherung

eines Aktiven. Sie setzt sich aus 3 Teilen
zusammen. Der erste Teil

ist die aufgezinste Risikoprämie für die Invalidität
der Aktiven. Das zweite Glied

(88) Kuuk~'i =— S°LM k DV ' ^2—nt f I "f"t i2-"l +"1

/ \ "i=±b.

•h+i+ -A+„2 n)a + ^) "

ist die aufgezinste Risikoprämio für die Sterblichkeit
der Invaliden im Invalidisierungsabschnitt. Das dritte
Glied

t~) dOj (i(i
(89) „z—m "Hi

(l+ + (ä - - ".)Mc) (i + "

ist die aufgezinste Risikoprämie für die Sterblichkeit
der Aktiven.

In den Formeln (87) bis (89) für die aufgezinsten

Risikoprämien kommen die Invaliditätswahrscheinlich-
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keiten und die Wahrscheinlichkeiten als invalid oder
als aktiv zu sterben vor. Ks lassen sich demnach die

Risikoprämien für die Invalidität der Aktiven, die
Sterblichkeit der Invaliden und Aktiven nur getrennt
ermitteln, wenn der Versicherungsbestand in Gruppen
von Versicherten desselben Alters zerlegt wird. Die

Zerlegung der Risikoprämio für die Invaliditätsversicherung

in die drei einzelnen Bestandteile passt
deshalb nicht in den Rahmen der vorliegenden Arbeit
hinein, so dass auf die bereits erwähnten Arbeiten
von Radtke, Böhmer und Gramberg vorwiesen wird.

Die Gleichung (85) gibt die Risikoprämie für die
sämtlichen am Anfang des Teilabschnittes lebenden

Aktiven.

Sofern die wirkliche Invalidität der Aktiven, die

wirkliche Sterblichkeit der Invaliden und Aktiven von
den rochnungsmässig angenommenen Werten abweichen,
so muss sich entweder Gewinn oder Verlust auf der

Invaliditätsvorsicherung überhaupt ergeben. Für den

Teilabschnitt <72 - ax im k. Abschnitt des (t -f- 1.)

Versicherungsjahres ist die Einnahme von den am
Anfang desselben lebenden Aktiven aufgozinst auf Ende
des Versicherungsjahres gleich

(90) E=r,.,*~i, /,,* i Vaa
v > a (-4+ --fa, I (+—- +"1 »

/ I \ I iR—A-'-|"I ^+(»'""rA'jo + i) - -

Die Ausgabe an Deckungskapital an die am Ende des

Teilabschnittes lobenden Aktiven und die im Laufe
desselben neu entstandenen und überlebenden Invaliden,
ebenfalls auf Ende des Versicherungsjahres aufgozinst ist
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Ilior ist bM<!,, fc-i die wirkliche Anzahl der gc-"2—"1 œ+H———r'l ö

storbcnon Aktiven, f",,. fc-i 1 die wirkliche» («2-"t s-H+-^-+<nl

Anzahl der neuen Invaliden und b'",,. fc-i die
n2 nl a:+'+-~- +<H

wirkliche Anzahl der im Invalidisiorungsteilabschnitt
gestorbenen Invaliden. Der Gewinn oder Verlust auf
der Invaliditätsversicherung ist für die am Anfang dos

Teilabschnittes lobenden Aktiven zusammen als
Differenz zwischen den Einnahmen in (90) und den

Ausgaben in (91) gleich
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• (i+ti+,c+ (^-»')Mpr)+ (,!_,,'CK+^!+.,

- C<+^+..)(" +.+±=!-h, ^1(1+^""
Der Gewinn oder Vorlust der sämtlichen Aktiven

auf der Invaliditätsvcrsicherung lässt sich in drei Teile
zerlegen. Der erste Teil

gibt den Gewinn oder Vorlust auf dem günstigen oder

ungünstigen Verlauf der Invalidität der Aktiven. Der
zweite Teil

,v iaa naa
(94) t2 °l x+H———h"l

(-ida - \
o3—»+(-]—^+"1 »2—<71

L a!+t++"1 /
m-Ä'-f-l

•

stellt den Gewinn oder Verlust auf der Sterblichkeit
der Aktiven dar, und der dritte Teil
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gibt den Gewinn oder Verlust auf der Sterblichkeit
der Invaliden im Invalidisierungsteilabschnitt.

Für einen einzelnen Aktiven folgt der Gewinn
oder Verlust auf der Invaliditätsversichcrung aus

Gleichung (92), indem wir durch die Anzahl der Aktiven
am Anfang des Abschnittes dividieren.

2. Eine etwas andere Form für die liisikopräinie
erhalten wir, indem wir in Gleichung (86) für die
Anzahl der neu entstandenen Invaliden den Wert aus der
zweiten Gleichung (38) einsetzen. Daraus ergibt sich

(96)

s s. ni— k-\ I

j 6t | fr ^
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x
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Die aufgezinsto Risikoprämio für die Invaliditäts-
vorsicherung der sämtlichen Aktiven wird erhalten,
indem wir Gleichung (96) mit der Anzahl der lebenden

Aktiven am Anfang dos Teilabschnittes multiplizieren.
Der Gewinn oder Vorlust aller Aktiven für die

Invaliditätsversicherung ergibt sich aus Gleichung (92),
indem wir die Anzahl der wirklich entstandenen
Invaliden durch den analogen Wert nach der zweiten

Gleichung (33) ersetzen zu
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Der Gewinn oder Verlust auf der Jnvaliditätsver-
sichorung folgt hieraus für einen einzelnen Aktiven,
indem beidseitig durch die Anzahl der lebenden
Aktiven dividiert wird.

3. Eine dritte Art der Darstellung für die Risiko-

präinic erhalten wir durch eine andere Anordnung
der Glieder in der zweiten Gleichung (96); es wird somit

/ /I \ \l

Der Gewinn oder Verlust auf der Invaliditiitsversiche-

rung folgt für alle Aktiven zu

7aa syitai
(99) j. „2—nJ --

1

-faj

— ;e-HH ri 1 «o—°l r"i1 1

m m
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L - n-— i (a2 -f-, I
fc—i

I V j
"2—aX «+H—~+°2 \ 1

b~\—^~"rad XJ
(dlL * £z±

m

*-i. +( Vuu*k-U \I o2—aj <W-HH———Hi I
Jog—*1 UÎ-|-<-|-— HlJ

r-i 7""+ I atH—^r+"2 x \ m j(,n)paa \ (1 + i}"
m—fc-|-l

-n2

Ii ]ai l'—i - \'li /'—I
"2-"i «+4-h-^-+<,2 "2—"l a-'+'-h-H '""2/

(<*>+{+—+-7g ^')\ 'in 1 J

daa,f, fc-i + i la\,, fc-i \
"2-"l œ+4+-^-+«l 1 u;+f7^-+''l/

f bf"!,, fc-i, + / I'",,, fc-i, \\
Uä— r;i a!+i+-—+IJ1 r ^Oä—<71 a!+<+~-"+nJ j I

(«+i=!+.,n'"+(i--'")w-pr)l(i + i)
m—k-\-l

4. Aus don in den vorangehenden Kapiteln
abgeleiteten Formeln folgt die .Risikoprämie und der
Gewinn oder Verlust auf der Invaliditätsversicherung für
den k. Abschnitt des (t -f- 1.) Versicherungsjahres,

indem wir <7, 0 und a, — setzen. Wird der k. Ab-
m

schnitt in zwei Teile zerlegt, so erhalten wir die

Risikoprämio und den Gewinn oder Verlust auf der

Invaliditätsversicherung für den ersten Teil durch Einsetzen

von <7, 0, von <7!, für den zweiten Teil durch

Einsetzen von <7a — —
m
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Für don zweiten Teil int anzunehmen, class von

den i _i_„. am Anfang desselben wirklich le-
m

1 1

bonclen Aktiven in der Zeitatrecko - al rechnungs-

mässig

(i_„. I Aktive invalid worden,
\)n 1 1 1

m
1 1 /

- I
k~l

1 '-1 Aktive als aktiv sterben,
m ' ' m

1

f+oi Aktive invalid werden und nachher
m ' m

sterben und

1 / dl' -ri,1 x-)-<+ - Aktive invalid worden und das Filde
m m

dos Teilabschnittes erleben.

5. Für den zweiten Teil des k. Abschnittes im

(f-(- 1.) Vorsichorungsjahr kommt noch die Risikoprämie
und der Gewinn oder Yerlust auf der Sterblichkeit
für die am Anfang des Teilabschnittes lebenden Invaliden

in Betracht. Bezeichnet C+i+ p01 die

Anzahl der wirklich am Anfang dos zweiten Teilabschnittes
lebenden aus dem ersten Teilabschnitt stammenden

Invaliden, so ist die Risikoprämie für einen dieser

Invaliden, s. Gleichung (78)

m—k

(l0°) 1 RUt u =[—+ /L*^fVl + 0~V J --ai *+<+—+„, ymT(+_ XJK T >

m—k-f-i

-"F+h^+.i^r+Y" ""

m—k

» l'j.H." l.L
1- + |L*- V> I (1+0

m~"l *+«+ -+«1 \m ^t+— X ^
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Der Gewinn oder Ycrlust auf der Sterblichkeit ist für
diese Invaliden zusammen

(101) {a\ k—l • t Ql k— l»-Hi-r-k *H+—--hu

r i--t
<u lœ+< f ho + j+±A+01 ^œ)(l + 0

771—A l-l
<71

1 if L/ L L I - + < L.
k y~ (1 + »)„jtV-H-b-""+"1 \m 4+m x '

m—k

l"V, L fc-4 L"1 »+<+ +"1
1 11

I I
1

I-oi ral

771 - k

" 1
m + 7* (1 + ^ i -1 AV<+ f1 +"1

fG* /l A:—1 Il Q k-lai A'4-i- ^oi 1 oi ' X-A-t-l
1 ' 1 m x Y *>>

1 1 ' m foi

'•!;+<+ -rr+"l) W + 'H|W(1 + i)
m—k

6. Für die beiden Teile des k. Abschnittes ergibt
sich die Summe der ltisikoprämien eines einzelnen
Aktiven aus Gleichung (86), indem wir für er, und <ra

die entsprechenden Worte einsetzen und die beiden so

erhaltenen Gleichungen addieren zu

(102)
I 7~i (KUIx k—l —I— l iv 1/ L

—^
1

oi .h-fc-J — ' a\ \-a11 1 ' m m ' m
1

Lt!C + iwf.> + 'f*
771 771 '

m—A:-|-l

m—k

771 m
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Die Hümme der Bisikopriiinien für die sämtlichen
am Anfang der beiden Teilabschnitte lebenden Aktiven

ist gleich

(103) fc-i RaaL l k-'
x+t+-m "i

+ (<ui ridail i
k~1 i

* 1 /t I x I
I

•H-H—+"i ~~°l \~n\

r,, Jt-i «<+, .*•-!+( c - *- - -
- *-i•• a i x- rc-| ' l »r -o\ X

I ni a;-f+-f- t-i))
m ' /

7J (ht 4
1 if

—•>[ œ m—
irt«/ A* - I 1 R -

A' 1

•tf-Ki • ~ ^ -H
m m m

<aa I / <ai
0 + I Iii

m V'l *+'+
vfia

I Ol + (-«(- "
1 '

-o, ttx+t+--1 \-..i
m '} m m

Der Gewinn oder Verlust der sämtlichen Aktiven
auf der Invaliditätsversicberung findet sich für die beiden

Teile des Ic. Abschnittes zusammen durch Addition
der aus der ersten Gleichung (92) abzuleitenden
Gleichungen und unter Benutzung von Gleichung (101) zu

(104)
ifia s~i aaiI I,, A'—1 Cr A —l

+ frt« s-iaai
ï-|-(4- ^ -hl, — ;|

+ 0 + 0"
m~A'-f-l

k-l V"a +hol .T I
\aa L'—i

+ O!
^

®-H+ ~~+" 1 (+«+V+"t V>X

m
(m)ljUa

m—k-f-l

(i + O
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+ l°Iu.fc-1i I u.k~l i V"a

wi—fc-|~L

+ (è-'')Wp>")<1+i)

-fen-i ' ,+iC+ i-, 4+i1

?» m 7« il...

' (i+H-|7»)|(1 + i)

7«<t n oat— I k— i i (r fc—i
a-U4- a?-H-

m m m

—a\m

m—k

"I o.+<+ —+"i --«1 ®+H-
m

+'U

Dor Gewinn odor Verlust eines einzelnen Aktiven auf
der Invaliditätsversicherung findet sich für die beiden
Teile des k. Abschnittes zusammen, indem wir zu der
letzten Gleichung (104) die Identität addieren

/ cut i act /-tuail œ+J+—
^
œ+H"—+"iJ- -« 1 œ+H- — I" 11 1

m
1 1

m ' m m

Cw k ,t'-1 + [rW I k~l) 1 G"'t u
/c-1

V"1 !!"H+-A V«1 ))n-°i "-H+-5T+"!

und nachher durch die Anzahl der Aktiven am
Anfang des Abschnittes dividieren, so dass

s-iaai naai naai
(106) 01 + A >c-L j_ 0 A-r-,

1 1 1

m m m
1

m m

K Oi /-ii— V \* L A'~l ' 1
I É

k— i
«i *+<+—+«1

4-1 qaoLl.i-i 4- i L,.fc-4 1

(<u — ~ n ®-H+—) — -~"i ®-H+---+«i
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7. Näherung«werte für die Risikoprämie des

Teilabschnittes <ra ff, erhalten wir durch die Annahme,
dass sich entweder der Botrag an Deckungskapital
mehr nicht verbrauchter Nettoprämio aufgezinst auf Ende
des Versicherungsjahres während dem Laufe des k.
Abschnittes geradlinig ändere, oder dass das reine

Dockungskapital im Laufe des k. Abschnittes geradlinig
zunehme. Beide Annahmen führen zu dem Näherungswertfür

die Risikoprämie auf der Invaliditätsversicherung
» \>ICLL / \ i idttî

(107) „J p — | „!
m ("» - ">) ^+(f *U

- 1 '
m

1 1

m

Wir verweisen auf die Ableitungen bei den

Kapitalversicherungen auf den Todesfall.

III. Berechnung des Gewinnes oder Verlustes auf der

Sterblichkeit und der Invalidität einer einzelnen Versicherung

für einen ganzen Abschnitt, sowie für Teilabschnitte

im Rechnungsjahr.

Bei den meisten Versicherungsgesellschaften
beginnt das Versicherungsjahr einer Versicherung mit
dem Datum dos Eintrittstages. Da sich die Eintritte
über den Lauf eines Rechnungsjahres vorteilen, so

wird für alle Versicherungen, bei denen der Eintritt
nach dem l. Januar erfolgt ist, das Vorsicherungsjahr
und ein Abschnitt des Versicherungsjahres durch den

31. Dezember, den Zeitpunkt dos Rechnungsabschlusses,
in zwei Teile zerlegt. Der Gewinn oder Verlust auf
der Sterblichkeit und der Invalidität setzt sich demnach

für ein Rechnungsjahr bei allen Versicherungen,
welche in Vorjahren eingetreten und am Ende des

Jahres noch in Kraft sind, aus dem Ergebnis eines
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Teilabschnittes am Anfang nncl Ende dos Jahres und
dem Ergebnis einer Anzahl von ganzen Abschnitten

zusammen. Eür die im Laufe des Jahres eingetretenen
Versicherungen kommt das Ergebnis von einem oder

mehreren ganzen Abschnitten und einem Teilabschnitt
am Ende des Jahres in Betracht. Erlischt die

Versicherung im Laufe des Jahres durch Tod oder

freiwilligen Abgang bei Lebzeiten, so sind die Ergebnisse
der Abschnitte bis zum Erlöschen der Versicherung
zu berücksichtigen. Wir werden demnach den
Gewinn oder Verlust auf der Sterblichkeit und der
Invalidität für die beiden Teilabschnitte am Anfang und
Ende des Jahres, sowie für zwei ganze vor und nach
dem Beginn dos Vcrsichorungsjahres liegende Abschnitte
berechnen.

Für die künftigen Ableitungen treffen wir die
folgenden Voraussetzungen: Eür eine aus dein Vorjahr
übertragene Versicherung ist das am Ende desselben

vorhandene Deckungskapital mehr dem nicht vorbrauchten

Teil der Nettoprämie, dem Nettoprämionübertrag,
eventuell mehr dem Kentonübertrag als Einnahme auf

Anfang des Jahres aufzunehmen. Das am Ende eines

Abschnittes vorhandene Dockungskapital ist als Ausgabe

am Ende desselben und als Einnahme am Anfang
des folgenden Abschnittes aufzuführen. Das Dockungskapital

mehr dem Nettoprämienübortrag eventuell
Rentenübertrag am Ende des Jahres ist als Ausgabe des

letzten Teilabschnittes zu buchen. Für Versicherungen,
welche durch anormalen Abgang bei Lebzeiten
wogfallen, ist das ganze zur Zeit dos Abganges vorhandene

Deckungskapital mehr nicht verbrauchter Nettoprämie,
Rentenübertrag, zu verausgaben.

Die Zahlung der Rataprämien muss innerhalb einer

gewissen Frist bewerkstelligt werden. Wird die Prämie
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innerhalb derselben nicht bezahlt, so erlischt die

Versicherung, oder sie wird in eine prämienfreie Versicherung

umgewandelt, oder sie kann auch zurückgekauft
werden. Da die Gesellschaft das volle Sterberisiko
auch während der Wartefrist zu tragen hat, so muss

zur Ermittlung des Sterblichkeitsgewinnes die nicht
eingegangene Prämie als bezahlt betrachtet werden.
Dafür wird der zur Bemessung der Abgangsentschädigung

in Betracht kommende Betrag um die ausstehende

Prüm ion rate gekürzt. Wird die Versicherung in eine

prämienfreie umgewandelt, so kann die ursprüngliche
Versicherung wie ein Austritt bei Lebzeiten, die

umgewandelte Versicherung dagegen als ein Eintritt
behandelt worden.

Eür die folgenden Ableitungen führen wir die
auf Ende des Rechnungsjahres aufgezinste Risikoprämie
ein. Diese wird aus der auf Ende des Versicherungsjahres

aufgezinsten Risikoprämie erhalten, durch Multi-
k-i- \ "i

plikation entweder mit dem Eaktor (1 -f- i)
wenn es sich um einen Abschnitt handelt, welcher
zwischen dem Anfang des Rechnungsjahres und dem
Ende dos Vorsichorungsjahros liegt, oder mit dem

m~k |-1
aj

Eaktor v wenn der Abschnitt zwischen dem

Anfang dos neuen Versicherungsjahros und dem Ende
des Rechnungsjahres liegt. Die auf Ende des Rechnungsjahres

aufgezinste Risikoprämie sei allgemein mit Ii'
bezeichnet.

Der Gewinn oder Verlust auf der Sterblichkeit
und der Invalidität wird wieder definiert als Differenz
zwischen den Einnahmen am Anfang des Jahres, resp.
am Anfang des in Betracht gezogenen Abschnittes
und den Ausgaben zur Zeit des Erlöschens der Ver-
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Sicherung durch Toc! oder freiwilligen Abgang bei

Lebzeiten, resp. am Ende des Abschnittes oder am
Ende des Jahres. Die Einnahmen und Ausgaben sind
auf Ende des .Rechnungsjahres aufzuzinsen.

Für die folgenden Ableitungen nehmen wir an,
es werde der k. Abschnitt dos (t -j- 1.) Versichorungs-
jahres durch den 1. Januar in zwei Teile zerlegt, und
es sei <7, die Zeitstrocko vom Reginn des k. Abschnittes

bis zum 1. Januar, wobei -- > <7, V 0 ist.
m

A. Kapitalversicherungen auf den Todesfall,

a) Versicherungen auf eiu Leben.

1. Wir untersuchen zunächst den ersten 'reilabschnitt

dos Rechnungsjahres und ermitteln den Gewinn
oder Verlust auf der Sterblichkeit für die folgenden
hier in Betracht kommenden Fälle:

k—1

m
i.I.

Abg
1+1 31. XII.

Figur -i.

et) Die Versicherung besteht am Endo dos k.
Abschnittes noch in Kraft, rosp. sie erlischt am Ende
desselben durch freiwilligen Abgang bei Lebzeiten.

Die Einnahme am Anfang des Jahres aufgozinst
auf Endo desselben ist

dos) B |,^ir, + (±- +

Die aufgezinsto Ausgabe am Ende dos Abschnittes ist
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109. ^, .,4:^(1 + 0
m—l

•Hl

somit (loi1 Gewinn oder Verlust auf der Sterblichkeit

H+»i
I (2 k—1 =: 1 k—1 1 —f-

i» ~m~'n «+'+ —+*JV ^
(HO)

TO
1 1

TO
1

ß) Die Versicherung erlischt durch freiwilligen
Abgang bei Lebzeiten im Laufe des Teilabschnittes.
Es sei rj2 die Zeit vom Beginn des k. Abschnittes
bis zum Erlöschen der Versicherung, wobei <tx <j <*%

^
Die aufgezinste Linnahme ist durch

Gleichung (108) gegeben, die aufgezinste Ausgabe beim
Erlösehen der Versicherung ist

Der Gewinn oder Verlust auf der Sterblichkeit ist
demnach

1112) G'
i *-iAA^/1 O2—fj] \-n\

— T"i
ß, u uk'~l l 1 1 + i) m "l ü' L/, k-ia'l—a\ ' Hl ' 1 1 f'2—"l jt-NH Hlto m

y) Die Versicherung erlischt durch Tod des

Versicherten im ersten Teilabschnitt des Rechnungsjahres.
Die Einnahme bestimmt sich nach Gleichung (108),
die aufgezinste Ausgabe ist, da die Versicherungssumme

als am Ende des Versicherungsjahres zahlbar

vorausgesetzt wurde, gleich



(113) n V+"'
v ' A, —(1 + Î;

Der Gewinn oder Verlust auf der Sterblichkeit ist

(114) 1

-hu
in in

m—\
^

k—1
j_

_L_„1^œ+,+t-1+„1 + (+_fc-Kt,(l+ 0 m -(1H)'"
m m

1 -1 ' m

2. Wir ermitteln den Gewinn oder Verlust auf
der Sterblichkeit für den r. Abschnitt des (t -f- 1.)

Versicherungsjahres, wobei k <^r <Cm ist. Es sind die

folgenden Fälle zu unterscheiden:

t A=Ii.i. L. f-H 3i. xn.
m m m

Figur 5.

a) Die Versicherung besteht am Endo dos

Abschnittes noch in Kraft, resp. sie erlischt am Ende
desselben durch freiwilligen Abgang bei Lebzeiten.
Die Einnahme am Anfang des r. Abschnittes auf das

Ende des Jahres aufgezinst ist

/ \ -r+A;
(115, E=(,+,^F+-«P,)(1+))

-hu

Die aufgezinste Ausgabe am Ende des r. Abschnittes ist

i

(H6) Al t+LVx{ l+i)~
711—v-\-k — 1

\-01

Demnach ist der Gewinn oder Vorlust auf der
Sterblichkeit gleich
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ß) Die Versicherung wird durch freiwilligen
Abgang bei Lebzeiten im Laufe des r. Abschnittes
aufgelöst. Die Einnahme berechnet sicli nach
Gleichung (115), die Ausgabe ist, wenn die Versicherung

Y —-1
nach t -f- -4- at Jahren erlischt

m

<118) ('

+Gr—)Mp-)(1+i>
(ai—ai)

Der Gewinn oder Verlust auf der Sterblichkeit ist

(11 <l)) „ßœ+<+
1 ttx+t H V"1 (1 + 0

w " 1 1

m

— R' i c—i
"2 -s+H

m

y) Die Versicherung erlischt durch Tod dos

Versicherten im Laufe des r. Abschnittes. Die Einnahme
ist nach Gleichung (115), die Ausgabe nach

Gleichung (113) zu bestimmen. Somit ist der Gewinn oder
Verlust auf der Sterblichkeil

(120)
»t vi m vi

[ A:—I

+ M-' (1 + 0 ^ '-(! + *)
"V

m

3. Es soll der Gewinn oder Verlust auf der
Sterblichkeit einer Versicherung für den r. Abschnitt des

(t -)- 2.) Versicherungsjahres ermittelt werden, wobei

k )> r > o. Dabei sind die folgenden Eälle zu
unterscheiden :
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-I 1 h
°[ i

11 l.l. M" 1 — — 31. XII.
m "t 7»

Figur 6.

a) Die Versicherung ist am Ende des Abschnittes
noch in Kraft, resp. sie erlischt auf Ende desselben
durch freiwilligen Abgang bei Lebzeiten. Die aufgo-
zinste Einnahme am Anfang des Abschnittes ist

(121) £ (|+i+?y>+± «/»,)(i + o

fc-r

und die aufgezinste Ausgabe am Ende dos Abschnittes ist

/c—r—i

(122) A1= jlFJI
1 1

m

Der Gewinn oder Verlust auf der Sterblichkeit folgt zu

(123) LÖ:+t+1+'-!
III 711

711—Â-|- 1

~ 1 + V ~ - ^.r+(!+l+-_1
m ' m ni m

ß) Die Vorsicherung wird im Laufe des Abschnittes
durch freiwilligen Abgang bei Lebzeiten aufgelöst.

Der Abgang erfolge nach t -f 1 -(- -f- Jahren.

Die aufgezinste Einnahme ist durch Gleichung (121)
gegeben ; die aufgezinste Ausgabe zur Zeit des

freiwilligen Abganges bei Lebzeiten ist

(124) A, ^t+l+^+a./x

\ k-r— +al-aa+0»p.yi+>~>
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Demnach folgt als Gewinn oder Verlust auf der
Sterblichkeit der Betrag

(125) „2 hf-i
M — k-\-1

R i v R',, i, i
1

"3 œ+GH---m- "ä

y) Ger Versicherte stirbt im Laufe dos

Abschnittes. Da die Versicherungssumme erst am Ende
des Vorsichcrungsjahrcs zahlbar ist, so ist ihr Wert
auf Ende des Jahres zuriickgezinst

m - k [- [

A, — v
(126) -—'--"I

Der Gewinn oder Verlust auf der Sterblichkeit
ergibt sich zu

(127) L<Vh+.+ '-1= iK+t^-l + r-,-
m ' 1

m m m

k-r— 1 m—

+ IH+- ^O + O ""'-«T""
m

4. Zum Schluss soll noch der Gewinn oder Verlust

für den letzten Teilabschnitt des Rechnungsjahres
ermittelt werden. Derselbe ist für die folgenden drei
Dalle zu berechnen :

k~1 1

i.i. en Azi si. xir.

Figur 7.

a) Die Versicherung ist am Ende des Rechnungsjahres

noch in Kraft, resp. sie erlischt durch freiwilligen
Abgang bei Lebzeiten. Die aufgezinste Einnahme ist
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(m) f =(,+1+a 7,+ i'*"p„) (,+.)"

Die Ausgabe am Ende des Teilabschnittes ist

(129) A +
so dass der Gewinn oder Yerlust gleich

(130) •X+t+l+k^

— °X

— A ,lc— 1 • V Ii lc— 1

ß) Die Versicherung werde im Laufe des

Teilabschnittes vor dem Ende des .Rechnungsjahres durch
freiwilligen Abgang bei Lebzeiten aufgelöst. Der

Abgang erfolge nach t -f- l -f- — --- -f- <r.j Jahren, wobei

u-2 <C <T\ ist* Dm Ausgabe im Zeitpunkt der Auflösung
ist aufgezinst auf das Ende des Rechnungsjahres

(131) A, ^t+L+i^+„/x + ^ (m)P^ (l -f i)"' "2

Der Gewinn oder Verlust auf der Sterblichkeit folgt
hieraus

(132)

— A ,'C-l v
m ä',,LlLfc-1

"2 œ-H+l+— 02 as-H+t+-—

y) Die Versicherung erlischt durch Tod des

Versicherten im Laufe des Teilabschnittes. Die Einnahme
berechnet sich nach (128), die Ausgabe nach (126);
der Gewinn oder Verlust auf der Sterblichkeit ist
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(133) M+Am ' " ' «i AW«+i+'„t 1

wj—Ar-f-l

5. Für eine im Laufe des Jahros eingetretene
Versicherung berechnet sich der Gewinn oder Verlust
auf der Sterblichkeit nach den unter 3 und 4 gegebene»
Formeln, indem wir dort t -)- 1 0 setzen.

b. Versicherungen auf zwei Leben.

1. Bei der Kapitalversicherung auf das kürzeste von
zwei Loben erhalten wir für den Gewinn oder Verlust auf
der Sterblichkeit die im vorigen Abschnitt abgeleiteten
Formeln. Wir haben dort V statt V <m>P statt

XIJ X > XI/

(m)Px zu setzen und zu beachten, dass die

Versicherungssumme fällig wird, sofern das Paar durch den
Tod der einen der beiden Personen aufgelöst wird.

2. Für die übrigen in den früheren Kapiteln
besprochenen Kapitalversiehorungen auf zwei Leben
erhalten wir analoge Formeln für don Gewinn oder Verlust

auf der Sterblichkeit wie im Abschnitte a, sofern
die Versicherung am Ende des Abschnittes noch
unverändert besteht, resp. sofern sie im Laufe desselben
durch freiwilligen Abgang bei Lebzeiten weggefallen
ist. Wir haben dort nur statt F und (l"'p das

X L X

Deckungskapital und die Nettoprämie für die in Frage
stehende Versicherungsart einzusetzen.

Stirbt dagegen die eine der beiden Personen oder

sterben beide Personen, so ändern sich die im
Abschnitt a für den Todesfall abgeleiteten Formeln zur

Berechnung von Gewinn oder Verlust auf der
Sterblichkeit. In den folgenden Ableitungen sollen noch

die Formeln für die Berechnung von Gewinn oder
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Verlust auf clor Sterblichkeit bei der Auflösung eines

Paares durch Tod entwickelt worden.
3. Die Versicherung auf zwei Loben sei in der

Weise abgeschlossen, dass die Prämie während dem

Zusammenleben des Paares bezahlt, die Vorsicherungssumme

nur beim Tode der einen der beiden Personen

z. B. der x-jährigon Person fällig wird. Es sind
finden r. Abschnitt des (t -|- 1.) Jahres die folgenden Fälle
zu unterscheiden :

a) Es stirbt entweder die x--jährige Person oder es

sterben beide Personen. Da in beiden Fällen die

Versicherungssumme auszuzahlen ist, so ergibt sich als

Gewinn oder Verlust auf der Sterblichkeit

" / 1 \ »i-r+A1
1 G1

I >•-! ,-1 V1 + (i + i) »
xy:t+ — \t+— xy~r m xyjy T)

(134) -
..^+"1

-(1+0
m—r-M'—1 l

\-'U ~+r--rnt

ß) Es stirbt die y-jährige Person, während der

x-jährige Versicherte am Endo des Abschnittes noch
lebt. Da für den Uberlebendon das Deckungskapital
einer prämionfroion Versicherung zu bestellen ist, so

folgt der Gewinn oder Verlust auf der Sterblichkeit zu(m- r-j-A*

yl + (1 +0 ~"1

(+AlT x" m x'i) v ~ '
m Î--FA.1—1

<135) +
1

m

1 lé r-l — ,rV - r FM (1 -j- ï) *- xy.t+— V+ - » t+- xy) y -T J
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Für dip übrigen Abschnitte und Teilabschnitte im

Rechnungsjahr orgelten sich analoge Formeln.

4. Bei der Vorsicherung auf zwei Beben soll die

Versicherungssumme beim Tode der zuletzt sterbenden

Person fällig werden; die überlebende Person habe

aber die ihrem Eintrittsalter entsprechende Prämie für
die Versicherung auf ein Leben weiter zu bezahlen.

Sterben beide Personen z. B. im Laufe des r. Abschnittes
des (i 1.) Versichorungsjahres, so ist die

Versicherungssumme auszuzahlen und der Gewinn oder Vorlust
hndet sich nach einer der Gleichung (134) analogen
Formel. Stirbt im Laufe des Abschnittes die eine der
beiden Personen, während die andere am Endo
desselben noch lebt, so ist für die überlebende Person

am Ende des Abschnittes das Deckungskapital einer

prämienfreiem Versicherung zu bestellen. Der Gewinn
oder Verlust auf der Sterblichkeit findet sich mit den

entsprechenden Modifikationen nach Gleichung (135).

5. Die Kapitalversicherung auf zwei Leben sei in

der Weise abgeschlossen, dass die Prämienzahlung
mit der Auflösung des Paares aufhört und die

Versicherungssumme mit dem Tode der zuletzt sterbenden

Person fällig wird. Für den r. Abschnitt findet sich

der Gewinn oder Vorlust auf der Sterblichkeit nach

Analogie von Gleichung (134), wenn beide Personen

im Laufe des Abschnittes sterben, nach Gleichung (135),

wenn nur die eine der beiden Personen stirbt.

B. Kapitalversicherungen auf den Lebensfall,

a) Versicherungen auf ein Leben.

I. Für die KapitalVersicherung auf den Lcbens-

fall ohne Rückgowähr der Einlagen im Todesfall

berechnet sich der Gewinn oder Verlust auf der Sterb-
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lichkeit nach den für die Kapitalversichorung auf den

Todesfall mitgeteilten Tormein. Wir haben dort der

Risikoprämie das entgegengesetzte Zeichen zu geben
und im Todesfall dos Versicherten die Ausgabe für
die Versicherungssumme gleich 0 zu setzen.

2. Die Kapitalversicherung auf den Lebonsfall
mit Rückgewähr der Einlagen im Todesfall. Der
Gewinn oder Verlust auf der Sterblichkeit ermittelt sich
nach denselben Formeln wie für die Kapitalvcrsiche-

rung ohne Rückgewähr, sofern die Versicherung am
Ende eines Abschnittes oder Teilabschnittes noch
unverändert in Kraft besteht, oder im Laufe desselben

durch freiwilligen Abgang bei Lebzeiten erlischt.
Stirbt der Versicherte z. B. im Laufe des r. Abschnittes
des (t 4" !•) Versicherungsjahres, so ist der Betrag der

Rückgewähr auszurichten. Die Einnahme am Anfang
des Abschnittes ist nach Gleichung (115) zu bestimmen,
die aufgozinste Ausgabe an Rückfallssuminon ist

(136) l (i +^)"V),(l + Vll+"'

so dass der Gewinn oder Verlust auf der Sterblichkeit

m—r-\-lc— l
<13,> JÄH+m ,+ z.r (i + O " "

---hu

b) Versicherungen auf zwei Leben.

1. Die Formeln zur Berechnung von Gewinn oder

Verlust auf der Sterblichkeit ergeben sich für die

Aussteuervorsicherung auf zwei Lehen, bei welcher die

Versicherungssumme nach Ablauf der Versicherungs-
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zeit nur an die zusammenlebenden Paare auszurichten
ist, während die Prämienzahlung mit der Auflösung
des Paares aufhört, aus den Formeln für die Versicherung

auf ein Leben, indem wir Vx und (m)P durch

V und {'"*P ersetzen.
XfJ XIJ

2. Für die übrigen in den früheren Kapiteln in
Betracht gezogenen Aussteuerversicherungen auf zwei
Leben wird der Gewinn oder Vorlust auf der
Sterblichkeit nach denselben Formeln wie für die Vorsicherung

auf ein Loben ermittelt, wenn die Versicherung
am Ende eines Abschnittes noch unverändert in Kraft
besteht, oder im Laufe desselben durch freiwilligen
Abgang bei Lebzeiten erlischt. Dabei sind V und ",J

Px
durch das Deckungskapital und die Nettoprämie der
in Frage stehenden Versicherungsart zu ersetzen.

Stirbt die versorgte Person, oder sterben beide

Personen, so findet sich der Gewinn oder Verlust auf
der Sterblichkeit nach Analogie von Gleichung (194).
Stirbt der Versorger, resp. die eine der beiden

Personen, während die versorgte, resp. die andere Person
noch lebt, so ist der Gewinn oder Verlust auf der
Sterblichkeit nach Analogie von Gleichung (135) zu
berechnen. Dabei ist der Risikoprämie das negative
Zeichen zu geben, die Ausgabe für Sterbesummen

gleich 0 zu setzen, und es sind für die Prämie, das

Deckungskapital und die Risikoprämio die der

Versicherungsart entsprechenden Werte zu substituieren.

C. Renten,

a) Versicherungen auf ein Leben.

1. Für die einfache Leibrente ohne Riickgowähr
der Einlagen berechnet sich der Gewinn oder Verlust
auf der Sterblichkeit nach den für die Kapitalversiche-
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rung auf don Todesfall abgeleiteten Formeln, wobei der

Risikoprämic das entgegengesetzte Zeichen zu geben,
die Ausgabe für die Versicherungssumme im Todesfall
des Versicherten gleich 0, und das Deckungskapital
mehr der aufgelaufenen Rente an Stolle des Dokungs-
kapitals mehr der nicht verbrauchten Nottoprämio cin-
zusetzten ist.

2. Die einfache Leibrente mit Rückgowähr der

Einlagen im Todesfall, abz. den bezogenen Renten.
Der Gewinn oder Vorlust auf der Sterblichkeit ist, wenn
der Versicherte das Ende eines Abschnittes resp.
Teilabschnittes erlobt, oder beim freiwilligen Abgang bei

Lebzeiten, nach denselben Formeln wie für die einfache Leibrente

zu berechnen. Beim Todesfall des Versicherten
während den Rückgowährsjahron ist der Betrag der Rück-
gewähr auszurichten, so dass der Gewinn oder Verlust
auf der Sterblichkeit aus den Formeln für die einfache
Leibrente ohne Rückgowähr erhalten wird, indem wir
noch die aufgezinsto Rückfallssumme abziehen. Beim
Tode im r. Abschnitt des (t -f- 1.) Vorsicherungsjahres
z. B. ist der Gewinn oder Verlust auf der Sterblichkeit

3. Betreffend die temporäre Leibrente und die

aufgeschobene Leibrente (Altersrente) gelten die unter

II, C, a, 4 und 5 aufgeführton Bemerkungen.

b) Versicherungen auf zwei Leben.

1. Die verbundene Leibrente auf das kürzeste von
zwei Loben. Der Gewinn oder Verlust auf der Sterb-



— 97 —

lichkoit bestimmt sieh nach denselben Formeln wie für
die einfache Leibrente, wobei statt F, das Deekungs-
kapital für die verbundene Rente einzusetzen ist.

2. Bei der verbundenen Leibrente auf das längste

von zwei Loben wird der Gewinn oder Verlust auf der

Sterblichkeit nach den gleichen Formeln wie für die

einfache Leibrente ermittelt, wenn die Versicherung
am Ende eines Abschnittes noch unverändert in Kraft
bestellt, oder wenn sie im Laufe desselben durch

freiwilligen Abgang bei Lebzeiten erlischt. Dabei ist F—

an Stelle von Fa, zu setzen.

Beim Todesfall der einen Person oder der beiden

Personen kommen die Formeln (134) und (135) mit
den entsprochenden Modifikationen zur Anwendung.

3. Die aufgeschobenen verbundenen Leibrenten
sind während der Aufschubszeit wie die entsprechenden
Kapitalversichorungen auf den Lobonsfall, während den

Rentenjahron wie die entsprechenden sofort beginnenden

Renten zu behandeln.

4. Für die einseitige Üborlebonsrcnto (Witwenrente)
findet sich der Gewinn oder Verlust auf der Sterblichkeit

während dein Zusammenleben des Paares nach

denselben Formeln wie für eine Kapitalversichcrung
auf den Lebensfall für ein Leben, wenn die Versicherung

am Ende eines Abschnittes noch in Kraft besteht
oder im Laufe desselben durch freiwilligen Abgang
bei Lebzeiten wegfällt. Dabei sind V und durch

V und "n)P zu ersetzen.
x/y x/y

Stirbt die begünstigte Person oder sterben beide

Personen, so berechnet sich der Gewinn oder Verlust
auf der Sterblichkeit nach Gleichung (134). Stirbt der

Vorsorger, während die begünstigte Person am Ende

des Abschnittes noch lebt, so findet sich der Gewinn

7
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odor Vorlust nach Gleichung (135). Wir haben dabei
die Ausgabe für die Versicherungssumme gleich 0,

Vx/ statt V-~ zu setzen, der .Risikoprämie das entgegengesetzte

Zeichen zu geben und statt V das Dockungskapital

für die begünstigte Person mehr aufgelaufene
Rente einzusetzen.

D. Invaliditätsversicherungen.

Wir teilen die Formeln zur Bestimmung von
Gewinn oder Verlust auf der Invaliditätsvcrsichorung nur
für den r. Abschnitt im (t -f- 1.) Ycrsichcrungsjahr mit.
Dabei haben wir die folgenden Fälle zu unterscheiden :

a) Der Versicherte lebt am Ende des Abschnittes
noch als aktiv. Die Einnahme am Anfang des

Abschnittes ist aufgezinst

Die aufgezinste Ausgabe am Ende des Abschnittes ist

Demnach folgt der Gewinn oder Verlust auf der

Invaliditätsversicherung

ß) Der Versicherte tritt im Laufe des Abschnittes
als aktiv aus der Versicherung aus. Die aufgezinste
Ausgabe zur Zeit des Austrittes ist

(14°) Al= ^(l + ï)
r m

r-\ Va'da
i—r-\-k / \
—m ("2—"l)
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.so dass (lor Gewinn oder Verlust auf der
Invaliditätsversicherung

(1«)
a'"'". r-i ir". r-. (i -f i)m ,--ix-\t\ — „2 a:+H- V -T > „2 *4«+ —

y) Der Versicherte stirbt als aktiv im Laufe des

Abschnittes. Die Ausgabe ist gleich 0, somit der
Gewinn oder Verlust auf der Invaliditätsversichorung

(144) "i-r+fc-:I
t/y"aai n'aai • \T"a {\ I ;\

I '-1 ±K+tV ' + «, A. Vx (1 + 0
m m m ni m

<)) Der Versicherte wird im Laufe des /'.Abschnittes
invalid und lobt als Invalide am Ende des Abschnittes.

Der Versicherte erhält die Rente
^

ausbezahlt und
m

ausserdem ist für ihn das Deckungskapital für eine

temporäre Invalidenrente zurückzustellen. Die Ausgabe
ist demnach aufgezinst auf Endo des Jahres

m—r } A* l

Der Gewinn oder Verlust auf der fnvaliditätsvcrsiehe-

rung folgt zu

r ran
M :-v*

sy'Uiai
(14b) t pkzl — J +. | (_r-l -f-

m m m
1 1

m

Gl +4+) (i + O

e) Der Versicherte wird im Laufe dos r. Abschnittes

invalid und tritt nachher vor dem Ende des Abschnittes

infolge freiwilligen Abganges aus der Anstalt. Findet
y \

der Austritt nach t + + n, Jahren statt, so muss
))i
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für don Invaliden das Deckungskapital mehr der
aufgelaufenen Eente als Ausgabe eingesetzt werden ; diese

ist aufgezinst

Der Gewinn oder Yerlust auf der Invaliditätsversiche-

rung des Aktiven ist

cp) Der Versicherte wird im Laufe des Abschnittes
invalid und stirbt nachher vor dem Ende des Abschnittes.
Die Ausgabe ist gleich 0, so dass sich der Gewinn
oder Yerlust auf der Invaliditätsvorsicherung nach

Gleichung (144) bestimmt.
Der Gewinn oder Yerlust auf der InvaliditätsvorSicherung

findet sich für die übrigen Abschnitte und
Teilabschnitte des Rechnungsjahres nach analogen
Formeln.

Zu erwähnen sind noch die am Anfang des Jahres
vorhandenen Invaliden, welche während der Zeitstrocke

al dos Ii. Abschnittes invalid erklärt wurden und am

Anfang des Jahres noch leben. Der Gewinn oder

Verlust auf der Sterblichkeit ermittelt sich für diese

Invaliden nach den Formeln für die einfache Leibrente.

(147)

(148)
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IV. Berechnung des Gewinnes oder Verlustes auf der

Sterblichkeit und der Invalidität für die Gesamtheit

der Versicherten im Rechnungsjahr.

Für eine einzelne Versicherung erhalten wir den

Gewinn oder Verlust auf der Sterblichkeit und der
Invalidität während dem Lauf eines Jahres, indem wir
den Gewinn oder Verlust für die einzelnen Abschnitte
und Teilabschnitte vom Anfang des Jahres oder vom
Eintritt an bis zum Ende dos Jahres resp. bis zum
Ablauf der Versicherung zusammenfassen. Dabei ist

zu bemerken, dass der Ablauf der Versicherung bei
Sterbefallon auf Ende des Sterbeabschnittes, im letzton
Teilabschnitt auf Ende des Rechnungsjahres anzusetzen
ist. Bei rnvaliditätsfällen, sowie bei Stcrbefällen von
Invaliden im fnvalidisierungsabschnitt gilt als Ablauf
das Ende dos Abschnittes, rosp. im letzton Teilabschnitt
das Ende des Jahres. Beim freiwilligen Abgang bei

Lobzeiten fällt der Ablauf auf den Zeitpunkt dos Er-
[ löschen» der Vorsicherung. Für die Gesamtheit der

Vorsicherungen folgt der Gewinn oder Verlust
zusammen durch Addition der Ergebnisse der einzelnen

Versicherungen.

A. Kapitalversicherungen auf den Todesfall.

Aus den im Abschnitt III A gegebenen Ableitungen
ist ersichtlich, dass der Gewinn oder Verlust auf der

Sterblichkeit für eine grössere Zahl von Kapital
Versicherungen auf den Todesfall gefunden wird, indem

wir zunächst die Summe der auf Ende des Rechnungsjahres

aufgezinsten Risikoprämien für die Abschnitte

resp. Teilabschnitte des Jahres festsetzen, während

denen die Versicherungen in Kraft bestanden haben.



— 102

Zu dieser Summe ist hinzuzufügen die Summe der

Deckungskapitalien am Endo der Storbcabschnitto,
aufgozinst auf Ende dos Rechnungsjahres, für die
Gestorbenen und die durch Tod aufgelösten L'aare. Dabei
kommt für den letzten Teilabschnitt das Deckungskapital

mehr dem Kettoprämionübertrag am Ende des

Jahres in Eotracht. Das Total der Risikoprämien und
der anheimgefallenen Deckungskapitalien ist zu kürzen

um die Summe der im Laufe des Jahres fällig gewordenen

Sterbesummen ; diese sind aufzuzinsen auf Endo
des Rechnungsjahres, sofern sie vor dem Reginn dos

neuen Yersichorungsjahres fällig wurden, und zurück-
zudiskontieren auf Endo dos Rechnungsjahres, wenn
sie nach dem Boginn dos neuen Yersichorungsjahres
fällig wurden. Dabei ist daran zu erinnern, dass die

StoL'bnsummon als am Endo des Sterbejahres zahlbar

vorausgesetzt wurden. Wird bei den verbundenen

Versicherungen das Kapital nicht beim Tode der zu-
orststerbenden Person fällig, so ist für die überlebenden

Versicherten die Summe der Dockungskapitalion am
Endo der Sterboabschnitte der zuerst gestorbenen

Personen, aufzinst auf Endo dos Jahres, rosp. der Dockungskapitalion

am Ende des Jahres mehr den JNettoprämion-

üborträgen, zurückzustellen.
Wir bezeichnen für einen grossen Bestand von

Versicherten mit -R die Summe der auf Ende des

Jahres aufgezinston Risikoprämien von sämtlichen
Versicherten für die Zeitabschnitte, während denen die

Versicherungen in Kraft bestanden, 2' V die Summe

der aufEndo des Jahres aufgezinston Deckungskapitalien,
welche durch Tod von Versicherten oder durch die

Auflösung von Paaren frei werden, 2 V2 die Summe

der auf Ende des Jahres aufgezinston Deckungskapitalion,

welche für die überlebenden Versicherten
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von durch Tod aufgelösten Paaren zurückzustellen sind,
2\Sj (1 -f- i)"1 die Summe der auf Endo des Rochnungs-
jahros aufgozinsten Sterbosummen, welche vor Beginn
der neuen Versichcrungsjahre fällig geworden sind,
wobei <r, die Zeit vom Beginn der neuen Vorsichorungs-
jahre bis zum 31. Dezember angibt, -iS'2 v "'> die
Summe der auf Endo des Jahres zurückdiskontiorten
Sterbosummen, welche nach Beginn der neuen
Versichcrungsjahre fällig worden, wobei it, die Zeit vom
31. Dezember bis zum Beginn der neuen Versicherungs-
jahrc im folgenden Jahre bedeutet.

Dann ist der gesamte Gewinn oder Verlust auf
der Sterblichkeit, welcher mit 20 bezeichnet sei,

gegeben durch die Formel
(140)

VG V Ii 4- V v, - V — vv, 1 + l)"i - _ v,93 „1 "2

Hier lassen sich die aufgezinston Dockungskapitalien
2 Vl der Gestorbenen und der aufgelösten Paare, sowie
die aufgozinsten Deckungskapitalien 2' Vj, welche für
die überlebenden Versicherten zurückzustellen sind,
entsprechend den Vorsicherungsarten, den Altern beim

Eintritt, den Vertragsdauern, der Zahl der
Vorsicherungsjahre und der Versicherungssummen berechnen.
Ebenso lassen sich die diskontierten Sterbosummen
leicht ermitteln. Der Gewinn oder Verlust auf der
Sterblichkeit lässt sich somit finden, sobald die auf
finde des Rechnungsjahres aufgezinste Risikoprämion-
Einnahmo gegeben ist.

Für die Formel (149) lässt sich noch eine

Näherungsformol ableiten. Nehmen wir eine gleiclunässige
Verteilung der Versicherungen und der Storbofälle
über den Lauf dos Jahres an, so kann, wie dies

allgemein üblich ist, der durchschnittliche Eintrittstag der

Versicherungen auf den 1. Juli angesetzt, und es können
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in beiden Hälften des Rechnungsjahres, d. h. vor und
nach Beginn der neuen Yersicherungsjahre, dieselben
Summen als durch Tod abgegangen vorausgesetzt
werden. Bezeichnet 2S die gesamte Storbesumme dos

Rechnungsjahres, so ist die eine Hälfte hiervon am
1. Juli des Jahres, die andere Hälfte am 1. Juli des

folgenden Jahres zahlbar, so dass die Zahlung an

Sterbesummen, auf Ende des Jahres bezogen, gleich ist

(150) 1 +i)T + vV\ 1 + ji + 1 -|i)
2,S

Es genügt doshalb, wenn näherungsweise statt der
auf Ende des Jahres diskontierten Storbesumme
einfach die Storbesumme eingesetzt wird, so dass der

Sterblichkoitsgowiim oder Verlust sich nach der Formol
berechnet

(151) 2G 2ä + 27i —

B. Kapitalversicherungen auf den Lebensfall.

Her Gewinn oder Verlust auf der Sterblichkeit
ist für einen grösseren Bestand an Kapitalversichorungon
auf den Lebonsfall zufolge der Ableitungen im
Abschnitt III 6 gleich der Summe der Deckungskapitalien,
aufgezinst auf Ende des Rechnungsjahres, welche
durch den Tod von Vorsicherten und für die durch
Tod aufgelösten Paare am Ende des Sterboabschnittes
frei werden, wobei für die im letzten Teilabschnitt
Gestorbenen das Deckungskapital mehr dem Netto-

prämienübertrag am Ende des Jahres in Betracht
kommt. Diese Summe ist zu vormindern um die Summe

aller Risikoprämien für die Abschnitte resp.
Teilabschnitte des Jahres, während denen die Versicherungen
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in Kraft bestanden haben. Kerner ist abzuziehen die
Summe der durch Tod fällig gewordenen
Rückfallssummen, aufgozinst auf Endo dos Jahres für die

Sterbefälle, welche vor dem Boginn der neuen Ver-
sichcrungsjahre eintraten und zurückdiskontiert auf
Ende des Jahres für die Sterbefälle, welche sich nach
dem Beginn der neuen Yersichorungsjahre ereigneten.
Ausserdem ist noch abzuziehen die Summe der aufgc-
zinsten Deckungskapitalicn, welche am Endo der
Sterbeabschnitte für die überlebenden Versicherten von
durch Tod aufgelösten Paaren zurückzustellen sind.

Bezeichnet deshalb für einen grossen Bestand von
Versicherten 2 V, die Summe der aufgozinsten Deckungskapitalien,

welche durch den Tod von Versicherten
oder durch die Auflösung von Paaren frei worden,
21i die Summe aller aufgezinsten Risikoprämien für
die Abschnitte resp. Teilabschnitte, während denen die

Versicherungen im Laufe dos Jahres in Kraft bestanden,

2]^! (1 -f- 0"1 (1'° Summe der aufgezinsten
Rückfallssummen, welche vor dem Boginn der neuen

Versicherungsjahre fällig wurden, die Summe

der auf Ende dos Jahres zurückdiskonticrton
Rückfallssummen fällig für die Storbefällc, welche nach

Beginn der neuen Versicherungsjahre eintraten, 2 V,

die Summe der aufgezinsten Deckungskapitalien, welche

für die überlebenden Versicherten von durch Tod

aufgelösten Paaren zurückzustellen sind, so ist der
gesamte Gewinn oder Verlust 20 auf der Sterblichkeit

(152) v(7 _ £ yt _ ^ (1 _|_ i)"i

-zv1-""-^
Hierbei lässt sich die Summe 2 Vi der aufgezinsten
froiwerdendon Deckungskapitalicn und die Summe
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2 V, dor aufgozinsten zurückzustellenden Deckungskapi-
talien berechnen. Die Rückfallssummcn 2$i und 2*94

sind gegebene Werte, so dass der Gewinn oder Vor-
lust auf der Sterblichkeit sich ermitteln lässt, sobald

die Risikoprämieneinnahme gegeben ist.

In Gleichung (152) lässt sich zufolge Formel (150)
näherungswoiso

(153) 2^ (1 + h)"1 + w
setzen, wenn 2'S die gesamte im Laufe dos Jahres

fällig gewordene Rückfallssumme angibt. Demnach ist

näherungswoiso

(154) 2^ 2^ - ZR — 2S—2Vt

C. Renten.

Haben wir einen grossen Bestand der verschiedensten

Rentenversicherungen, so ergibt sich der Gewinn
oder Verlust auf der Sterblichkeit für denselben,
gestützt auf die Ableitungen im Abschnitt III C, nach

der folgenden Regel : Wir bilden die Summe der frei-
werdenden aufgezinsten Dockungskapitalion, mehr den

verfallenen Renten am Ende der Abschnitte, eventuell
der Teilabschnitte, in deren Lauf die Versicherten
gestorben sind oder die Paare durch den Tod aufgelöst
wurden. Ferner bilden wir die Summe aller
aufgezinsten Risikoprämion für die Abschnitte und
Teilabschnitte, während denen die Versicherungen im Laufe
des Jahres in Kraft bestanden. Dann haben wir für
die Versicherungen mit Rückgewähr der Einlagen die
Summe der Rückfallssummen zu ermitteln, welche
durch Tod fällig geworden sind, auf- oder rückgozinst
auf Ende des Jahres. Zum Schlüsse haben wir noch

für die verbundenen Versicherungen die Summe der
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aufgezinsten Deckungskapitalien mehr verfallenen lion-
ten der überlebenden Versicherten von durch Tod
getrennten I'aaren zu berechnen.

Für den vorhandenen Versicherungsbestand
bezeichnen wir mit 2Vt die Summe der aufgezinsten
Deckungskapitalien mehr verfallenen Honten, welche
durch den Tod von Versicherton oder durch die
Auflösung von Haaren frei werden, 2R die Summe aller
aufgezinsten Risikoprämien berechnet für die Abschnitte
und Teilabschnitte dos Rechnungsjahres, während denen
die Versicherungen im Laufe des Jahres in Kraft
bestanden, 2/9, 1-f-Summe der aufgezinsten
Rückfallssummen, welche bei den Versicherungen mit
Riickgewähr vor dem Reginn der neuen Versicherungs-

jahre fällig wurden, "2 die Summe der riiek-
gezinston Rückfallssummen, welche nach Beginn der

neuen Vorsicherungsjahre fällig wurden, 2V% die
Summe der aufgezinsten Deckungskapitalien mehr
verfallenen Renten, welche für die überlebenden
Versicherten bei den durch Tod aufgelösten Paare
zurückzustellen sind. Alsdann ist der gesamte Gewinn oder
Verlust auf der Sterblichkeit 20 gegeben durch die
Forme!

(155)

v<? 2] \\ — VJÄ — vfi, (1 + i)"1 — vfi V1-2 — S V,

od,H' niiherungswoise durch die Formel

(15(1) Vtf V Vi __ yj/i _ v/? _ V] V2

Hier lassen sich die aufgezinsten Dockungskapitalion
2Vi und 2 Vi berechnen; der Betrag der Rückfallssummen

2S ist gegeben. Der Gewinn oder Verlust
auf der Sterblichkeit lässt sich also wieder ermitteln,
sobald die Summe der Risikoprämien bekannt ist.
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D. InvaliditätsVersicherungen.

Haben wir einen grösseren Bestand von Versicherungen

auf den Invaliditätsfall, so ergibt sich der
Gewinn oder Verlust auf der Sterblichkeit und der
Invalidität der Aktiven, sowie auf der Sterblichkeit der
Invaliden im Invalidisiorungsabschnitt, nach den

Ableitungen im Kapitel II I ID, durch dio folgende Regel :

Wir bestimmen die Summe der Risikoprämion der
Aktiven, auf Endo des Jahres aufgozinst, für die
Abschnitte oder Teilabschnitte des Jahres, während denen

die Versicherungen in Kraft bestanden. Zu dieser
Summe haben wir hinzuzufügen die Summe der auf-
gozinston Deckungskapitalien, eventuell mehr nicht
verbrauchton Nettoprämion der Aktiven am Ende der
Abschnitte oder Teilabschnitte, in deren Lauf sie als
aktiv sterben oder invalid werden. Beim Austritt eines

Invaliden kommt das Deckungskapital zur Zeit dos

Austrittes in Betracht. Hinzuzufügen ist ferner das

aufgezinste üeckungakapital mehr der aufgelaufenen
Rente am Ende des ersten Teilabschnittes für die am

Anfang des Jahres lobenden aus dem k. Abschnitt
stammenden und im Laufe des ersten Teilabschnittes
gestorbenen Invaliden. Hiervon ist abzuziehen die
Summe der aufgezinsten Deckungskapitalien für die
vorschussweisen temporären Invalidenrenten (Dockungskapitalien

mehr aufgelaufenen Renten) auf Endo dos

Invalidisicrungsabschnittes oder den Zeitpunkt de»

Austrittes berechnet für die lebenden oder ausgetretenen

Invaliden. Ausserdem haben wir abzuziehen die

Summe der Risikoprämien für die am Anfang dos

Jahres lebenden aus dem k. Abschnitt stammenden

Invaliden für die Zeit, während welcher sie im ersten

Teilabschnitte versichert waren.
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Für den vorhandenen Versichorungsbestand
bezeichnen wir mit Alf" die Summe der auf Ende des

Jahres aufgezinsten Kisikopräinion der Aktiven für die
Abschnitte und Teilabschnitte dos Jahres ermittelt,
während denen sie unter Risiko standen, 2Rl die
Summe der JRisikopräinion der am Anfang des

Jahres lobenden aus dem k. Abschnitt stammenden
Invaliden für die Zeit eingesetzt, während der ihre
Versicherungen im Laufe des ersten Teilabschnittes
in Kraft waren, 2 V" die Summe der aufgezinston

Deckungskapitalien der Aktiven, welche durch den Tod
oder die Invalidität derselben frei werden, AT/ die

Summe der aufgezinston Deckungskapitalion der Invaliden

aus dem ersten Teilabschnitt, welche im Laufe
desselben sterben, 2V2l die Summe der aufgezinsten
Deckungskapitalien mehr aufgelaufenen Renten der
Invaliden, welche am Ende des Invalidisierungsab-
schnittes leben, resp. im Laufe desselben austreten.'
Der gesamte Gewinn oder Verlust auf der Sterblichkeit

und der Invalidität der Aktiven und der Sterblichkeit

der Invaliden im ersten Teilabschnitt des Jahres
ist dann gleich

(157) 2G" AA,re + v v" -f >] v; — zr' — a vi

Iiier können die aufgezinsten Deckungskapitalien A V",
2 V,' und 2 V2 leicht durch direkte Berechnung
gefunden werden. Der Gewinn oder Verlust auf der

Sterblichkeit und der Invalidität der Aktiven, sowie

der Sterblichkeit der Invaliden im Invalidisiorungsab-
schnitt lässt sich ermitteln, sobald die Risikoprämion-
oin nähme bekannt ist.

Das hier gegebene Verfahren bezweckt die

Ermittlung des Gewinnes oder Verlustes auf der
Sterblichkeit und der Invalidität der Aktiven und der Sterb-
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lichkoit clor Invaliden im Invalidisierungsabschnitt.
Soll dor Gewinn odor Verlust auf der Sterblichkeit
der Invaliden überhaupt mit einbezogen werden, so

haben wir unter 2 F,' die Summe der aufgezinsten
Deckungskapitalien mehr verfallenen Renten zu
vorstehen, welche durch den Tod der sämtlichen Invaliden
im Laufe des Jahres frei worden und unter 2 Ii1 die
Summe der Risikoprämien für alle Invaliden. In diesem

Falle erhalten wir ausser dem Gewinn oder Verlust
auf der Sterblichkeit und der Invalidität der Aktiven
auch noch den Gewinn oder Vorlust auf der Sterblichkeit

der Invaliden. Bezeichnen wir die Summe beider
mit 2'6r"-|-2(?', so wird

(158) V0re£0' vif _|_ 2 V" + 2V[ — sä' — 2Vlt

Unter dieser Voraussetzung brauchen wir die Invaliden
am Ende des Invalidisierungsabschnittes nicht in eine
besondere Gruppe überzutragen, wir lassen vielmehr
die Aktiven und Invaliden in einer Gruppe zusammen
und erhalten so den Gewinn oder Verlust auf der
Invalidität überhaupt.

V. Berechnung der Risikopriiniicn für die Gesamtheit

der Versicherten im Rechnungsjahr.

Im vorhergehenden Kapitel haben wir nachgewiesen,

dass sich der Gewinn oder Verlust auf der
Sterblichkeit und der Invalidität berechnen lässt,
sobald die auf Endo des Rechnungsjahres anfgezinste
Risikoprämie bekannt ist. Umgekehrt lässt sich die

Risikoprämie ermitteln, sobald der Gewinn oder Vorlust

auf der Sterblichkeit und der Invalidität gegeben
ist. Nach den Formeln des vorigen Kapitels und
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unter Benutzung dor dort gegebenen Bezeichnungen
ist demzufolge die aufgezinste Risikoprämic für die
KapitalVersicherungen auf den Todesfall

(159) v A> zG + v yt + vfl l 4. i)"i 4 vfl, „«-» _ v 7
oder näherungsweise

(100) v/> vG 4 2 4 vtf-VF,
für die Kapitalversicheruugen auf den Lebensfall

(161) vr — v 7 — vfF _2]4 l 4 4' — v,<7, 4~"2 — v V,

oder näherungsweise

(162) v H v 7 — Vf/ _ v,<j — v |;
für die Renten

168) vn 2 v, - V(i — 24 (i 4 41 — 25, w1-"2 — v 7,

oder näherungsweise

(164) 2/<!=2K — V(? — 2«S — 2K
und für die Invaliditätsversicherungen

(165) v/4— v4= 4vflt'__2j7«_vyt'4v fV

fm nachfolgenden Abschnitt geben wir eine Methode
zur direkten Berechnung dos Gewinnes oder Verlustes
auf der Sterblichkeit und der Invalidität, welche sich
der Hauptsache nach an die Methoden von Landree
und Bohl mann anschliesst.

Im Laufe dos Jahres 1895 hat der unterzeichnete
Verfasser unter Mitwirkung von Herrn Direktor
Schaertlin eine Methode aufgestellt zur Zerlegung des

Jahresgewinnes einer Lcbensversicherungsgesellschaft
in seine einzelnen Bestandteile, den Gewinn auf der

Sterblichkeit, den Zuschlägen, den Zinsen und dem
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Abgang bei Lebzeiten. Seit diesem Jahre hat die

Schweizerische Lebensyersichorungs- und Rentenanstalt
die Zerlegung des erzielten Jahrosgewinnos in seine

einzelnen Bestandteile nach der aufgestellten Methode

vorgenommen.

VI. Methode zur Berechnung des Gewinnes oder Verlustes

auf der Sterblichkeit und der Invalidität für die Gesamt¬

heit der Versicherten im Rechnungsjahr.

Die Methode zur Berechnung des Gewinnes oder

Yerlustes auf dor Sterblichkeit und der Invalidität ist
eine Netto-Gewinn- und Yerlustrochnung. Die hier zu
entwickelnde Methode kann mit wenigen
Abweichungen für die in den vorhergehenden Abschnitten
besprochenen vier Yersicherungsformen: Die Kapital
vorSicherungen auf den Todesfall, die Kapitalvorsicherungen
auf den Lobonsfall, die Ronton und die

Invaliditätsversicherungen, angewandt worden. Dio Abweichungen
werden jeweilen für die betreffenden Yorsichorungs-
formen angeführt. Die Methode lässt sich auch mit
den entsprechenden Modifikationen für alle in der
Praxis gebräuchlichen Zahlungsarten der Prämien und
Renten (jährlich, halbjährlich, vierteljährlich, monatlich
und wöchentlich) verwenden. Die in Frage kommenden
Modifikationen werden jeweilen besonders hervorgehoben.
Bei unterjähriger Zahlung der Prämien und Renten

soll, wenn nicht eine Ausnahme erwähnt ist, wie in
den vorangehenden Ableitungen die Voraussetzung
getroffen werden, dass die einzelnen Raten der Prämien
und Renten nicht gestundete Teile sind, welche also

nur geschuldet worden, wenn der Versicherte den

Zahlungstermin erlobt.
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Bei der zur Anwendung gelangenden Gewinnend

Verlustrechnung schreiben wir den verschiedenen

Yersichorungsformen die ihnen zukommenden unten
niiher zu bezeichnenden Hin nahmen gut, belasten sie

dagegen mit den auf sie entfallenden Ausgaben. Die
Differenz zwischen Hinnahmen und Ausgaben gibt den

Gewinn oder Verlust auf der Sterblichkeit und der
Invalidität.

1. Als Einnahmen haben wir aufzuführen:

a) Das Deckumjslcapital der am Ende des

Vorjahres bestehenden Versicherungen einschliesslich Zinsen

zum reclinungsmässigen Zinsfuss für ein ganzes
Jahr berechnet.

Bei den [nvaliditätsvorsicherungen kann das

Deckungskapital der Invaliden mit dem der Aktiven zu-
sammengefasst werden, wenn es sich nur darum handelt,
den Gewinn oder Verlust auf der Invalidität überhaupt
zu ermitteln.

Das Deckungskapital zur Zeit der Bilanz sollte
nach den im Abschnitt I mitgeteilten Hormein,
entsprechend den alsdann in Betracht fallenden
Versicherungsdauern berechnet werden, indem die für die

Ermittlung von Gewinn oder Vorlust, sowie der Risiko-
prämio abgeleiteten Beziehungen nur unter dieser

Voraussetzung genaue Resultate geben. Die Hormein

zur Berechnung des Dockungskapitals können aber

nur praktische Anwendung finden, wenn über den

Verlauf der Sterblichkeit und der Invalidität während
dem Laufe eines Jahres bestimmte Annahmen getroffen
worden. Wir haben es unterlassen, solche Formeln
abzuleiten, verweisen vielmehr auf den Aufsatz von H.

Köppler in der Österreichischen Revue, Jahrgang 1908,

Nrn. 50 und 51, Jahrgang 1909, Nrn. 1 und 2: „Eine
8
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Normalmethode zur Berechnung der Bilanzreserven
und der Risikoprämie dos Geschäftsjahres.

Für die praktischen Bedürfnisse wird es in den

meisten Fällen genügen, wenn das Deckungskapital
am Ende dos Jahres nach der allgemein gebräuchlichen

Methode als das arithmetische Mittel der Dck-
kungskapitalien nach t und t-\- 1 Jahren eingesetzt

wird, so dass also

(1- 66) t+ A V Y 0 V ~^r (+iV)

b) Ferner kommt die Verwaltungskostenreserve am
Ende des Vorjahres in Betracht, welche einzelne
Anstalten bei den prämionfroien Kapitalversicherungon
und Renton, den Kapital Versicherungen mit abgekürzter

Prämienzahlung und den Altersrenten während
der Aufschuhszeit zurückstellen. Die Zinsen sind zum
rechnungsmiissigcn Zinsfuss für ein Jahr einzusetzen.

c) Bei den Kapitalversicherungon auf den Todesfall

ist ausserdem noch das Deckungskapital zu

berücksichtigen, welches bei einzelnen Gesellschaften für die

Zuschlagspriimien der anormalen Risiken reserviert
wird. Der Betrag desselben ist am Anfang des Jahres
mehr Zinsen für ein Jahr als Einnahme aufzunehmen.

d) Der Netto-Prämienübertrag am Ende des

Vorjahres vormehrt um die Zinsen zum rechnungsuiässigon
Zinsfuss für ein Jahr.

Prämicnüborträge kommen hei allen Versicherungen
in Betracht, für welche Prämien bezahlt werden, und
bei denen das Versicherungsjahr mit dem Datum des

Eintrittstages beginnt. Die Präniicnüborträge, also

die am 31. Dezember nicht verbrauchten Teile der

Nettoprämien sind pro rata der Anzahl von Tagen vom
Ende des Jahres bis zum Verfalltag der nächsten
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Prämionrate einzusetzen. Tn der Regel werden die

Prämicnübortriigc nicht nach dieser genauen Mormel

ermittelt, indem nach derselben die Berechnung des

Übertrages für jede einzelne Versicherung erforderlich
ist. Ihnen Näherungswert für den gesamten Übertrag
erhalten wir durch die Annahme einer gleiehmässigen
Verteilung der Versicherungen über den Lauf eines

Jahres, so dass der Prämien Übertrag gleich ist tier
halben Summe an Prämien, welche für die am 31.

Dezember bestehenden Versicherungen am Anfang der
Abschnitte fällig werden, in deren Lauf der 31. Dezember
fällt. Der Netto-Prämieniibertrag ist, sofern die Prämien
sämtlich in m gleichen Raten im Laufe eines Jahres

zu zahlen sind, gleich

(167) .LvWpv ; ' 2 m ^ »

wobei die jährliche Netto-Prämiensummc der

am 31. Dezember noch in Kraft bestehenden Versieherungen

angibt.
Der Netto-Prämienübertrag ist nicht nur für die

eigentlichen Versicherungsprämien einzusetzen, sondern
auch für die Prämien zur Bestellung der Verwaltungskosten

und für die Zuschlagsprämion der anormalen
Risiken.

e) Der llenteniibertrag am binde des Vorjahres
vermehrt um die Zinsen zum reehuungsmüssigen Zinsfuss

für ein Jahr berechnet.

Rentenüberträge sind für alle im Rentcnbozug
befindlichen Kenten und Invaliditätsversicherungen
einzustellen. Der Rentenübertrag ist pro rata der Anzahl

von Tagen seit der Einlage, resp. seit Verfall der

letzten Rente oder Rentenrate zu berechnen. Wenn
eine gleichmiissige Verteilung der Mintritte über den
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Lauf eines Jahres stattfindet und sämtliche Renten in

gleich vielen Raten im Laufe eines Jahres zu zahlen

sind, so berechnet sich der gesamte Rentenübertrag
für alle Renten näherungsweiso wie der Prämienübertrag

zu

(168) «r—S»1v ' 2 m

wobei 2 r die Summe aller jährlichen Renten der

Rentenbezüger bedeutet.

f) Der Verwaltungskostenübertrag am Ende des

Vorjahres einschliesslich den Zinsen zum rechnungs-
mässigen Zinsfuss für ein Jahr. Die Überträge sind
für alle prämienfreien Kapitalversicherungen und Renten

einzusetzen, für welche eine Vcrwaltungskostonrosorvo
zurückgestellt wird. Der Verwaltungskostonübertrag
berechnet sich bei den prämienfroion Kapitalversicherungen

vorschussweise gleich einem halben Jahresbeitrag

der Versicherungen. Bei den Renten im Renton-

bozug ist er gleich einem bestimmton Prozentsatz des

Rentenübertragos, indem die Versicherung von

Verwaltungskostenbeiträgen als eine Rentenversicherung zu
betrachten ist, bei der die fälligen Renten zur
Bestreitung der Verwaltungskosten dienen. Bei den

prämienfroion Altersrenten ist der Übertrag während
der Aufschubszeit vorschussweiso gleich einem halben

Jahresbeitrag.

g) Das Deckungskapital mehr dem Nettoprämien-
Übertrag am Ende des Vorjahres, einschliesslich den

rechnungsmässigen Zinsen für ein Jahr, für alle im
Laufe des Jahres reaktivierten Versicherungen. Bei
der Roaktivierung von im Vorjahre mangels Prämienzahlung

erloschenen oder prämienfrei gewordenen
Versicherungen sind die rückständigen Prämienraton inkl.
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Zinsen nachzuzahlen, wodurch die Versicherungen in
ihrer ursprünglichen Höhe wieder in Kraft treten. Das
Risiko für die Gesellschaft läuft zwar erst von der

Reaktivierung an, so dass eigentlich das Dcckungskapital
zur Zeit der Reaktivierung mehr den Zinsen bis zum
Rnde des Jahres einzusetzen wäre. Es ist aber für
die Rechnung bequemer, wenn angenommen wird, die

Reaktivierungen erfolgen mit Beginn des Jahres, so

dass auch der Gewinn oder Verlust auf der
Sterblichkeit der wieder in Kraft gesetzten Versicherungen
für ein ganzes Jahr in Betracht fällt.

h) Die Nettoprärnkneinnahme, vermehrt um die
Zinsen zum rechnungsmässigen Zinsfuss vom Tage
der Fälligkeit der Nottoprämien oder Raten an bis zum
Ende des Jahres gerechnet.

Bei der Berechnung der Nettoprämieneinnahme
tritt folgendes Vorfahren in Kraft. Sämtliche
Versicherungen, ausgenommen die mit wöchentlicher Zahlung

der Prämien werden, in

12

m

Gruppen eingeteilt, so dass bei

a) jährlicher Zahlung der Prämien 12 Gruppen,
ß) halbjährlicher „ „ 6 „
y) vierteljährlicher „ „ „
<)) monatlicher 1 Gruppe

gebildet werden.

t) Bei wöchentlicher Zahlung der Prämien teilen wir
die Versicherungen in 52 Gruppen ein.

Ad a- Bei jährlicher Prämienzahlung werden die

Versicherungen, welche in denselben Monaten der
verschiedenen Jahre eingetreten sind, je als eine

besondere Gruppe betrachtet und die Prämiensummen



118

einer jeden dieser 12 Gruppen auf Endo des Vorjahres
festgesetzt. Zu der Summe einer Gruppe wird die
Prämicnsumnie der dazu gehörigen reaktivierten
Versicherungen, sowie der in demselben Monat neu
abgeschlossenen Versicherungen, abzüglich der nicht
eingelösten, hinzugefügt und die Prämiensummo der vor
Verfall der neuen Prämie weggefallenen Versicherungen
abgezogen. Der Rost gibt die Nottoprämionsumme
einer Gruppe, welche für das Rechnungsjahr in Betracht
fällt. 1st für einen Monat s(, die Prämiensumme am

am Anfang des Jahres, s' die Prämiensumme der dazu

gehörigen reaktivierten Versicherungen, e die Prämiensumme

der neu eingetretenen Versicherungen abz.

nicht eingelöste und a die Prämiensummo der vor
Verfall der Prämie weggefallenen Versicherungen, so

ist die Prämieneinnahme dieses Monatos, resp. die in

diesem Monat fällige Prämiensummo

(169) s0 -f- s' -(- e — a

Werden die Prämien jewoilen mit dein Datum dos

Eintrittstages fällig, so hat die Verzinsung für 12-^- — n
Monate zu erfolgen, wenn es sich um den nten Monat
des Jahres handelt, und sich die Eintritte gleichmässig
über den Lauf des Monates verteilen. Sind die Er-
nouerungsprämien dagegen am 1. dos Monats fällig,
so ist die Verzinsung des Betrages s0 s'— a für
13 — n Monate, der Eintrittsprämien für 12 h —n
Monate vorzunehmen.

Dieses Verfahren muss Platz greifen, wenn die

in den einzelnen Monaten fälligen Prämiensummen
erheblich von einander verschieden sind. Wenn

dagegen die fälligen Prämiensummen der einzelnen
Monate nur wenig von einander abweichen, so kann
das ganze Jahr auch als eine Gruppe betrachtet werden.
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Bezeichnet alsdann 2'»„ die Prämionsummc der am
t. Januar bestehenden Versicherungen, 2s' die Prämionsummc

der reaktivierten Versicherungen, 2e die Prä-
miensumme der im Laufe des Jahres neu eingetretenen

Versicherungen abzüglich die nicht eingelösten, 2a die

Priimiensummo der zwischen dem 1. Januar und dem

Verfalltermin der Prämien woggefallenen Versicherungen,

so ist

(170) vSo _|_ vs< _|_ ve _ va
die im Laufe dos Jahres fällig werdende Prämicnsumine.
Dieser Betrag ist näherungswoiso für ein halbes Jahr
zu verzinsen.

Erfolgt die Zahlung der Prämien in zwei oder
mehr Katen im Laufe eines Jahres, wobei die einzelnen
Baten gestundesto Teile der Prämien darstellen, so

müssen solche Versicherungen dieselben Beiträge zum

Sterblichkoitsgewinn liefern wie Versicherungen mit

Jahrospriimicn. Fällt eine Versicherung mit ratenweiser

Zahlung der Prämien durch Tod weg, so werden die

gestundeten Baten von der Versicherungssumme
abgezogen. Wenn eine solche Versicherung durch
freiwilligen Abgang bei Lebzeiten erlischt, und einzelne
Baten des laufenden Versichorungsjahres noch nicht
bezahlt sind, so worden diese für die Ermittlung des

Gewinnes oder Verlustes auf der Sterblichkeit und der
Invalidität als eingegangen betrachtet. Dagegen sind

die nicht eingegangenen Baten der Prämien bei der

Berechnung des Gewinnes oder Verlustes auf dem

Abgang bei Lobzeiten in der Weise zu verrechnen,
dass dieser um die nicht eingegangenen Raten gekürzt
wird. Besteht eine Versicherung mit ratenweiser

Prämienzahlung am Endo des Jahres noch in Kraft,
so haben wir bei der Ermittlung des Gewinnes oder

Verlustes auf der Sterblichkeit und der Invalidität die
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dem Rechnungsjahr zugehörige Prämioneinnahmo
einzusetzen. Diese finden wir, indem wir entweder für
alle Yersichorungen eine ganze Prämie verrechnen,
oder indem wir zu der im Laufe dos Jahres

eingegangenen Prämie die gestundeten Raten am Endo des

Jahres zufügen, die gestundeten Raten am Anfang
des Jahres abziehen.

Ad ß. Worden die Prämien in halbjährlichen nicht
gestundeten Raten bezahlt, so haben wir sechs

verschiedene Gruppen zu bilden, und zwar sind die

Versicherungen eingetreten in den Monaten
Januar Juli
Februar August
März September
April Oktober
Mai November
Juni Dezember

je in eine Gruppe zu vereinigen. Für jode dieser

Gruppen wird der Stand der jährlichen blettoprämicn
am 1. Januar gebildet und zu deren Summe dit1

Nettopramietisumrno der zugehörigen im Laufe dos

Jahres reaktivierten Versicherungen hinzugefügt.
Die Nottoprämieneinnahmo des Jahres ergibt sich

durch das folgende Verfahren: Für die Gruppe der
in den Monaton Januar und Juli eingetretenen
Versicherungen : Sei s0 die Summe der Jahresprämien am
1. Januar, s' die Prämionsumme der im Laufe dos

Jahres reaktivierten zu dieser Gruppe gehörigen
Versicherungen, aQ die Prämionsumme der Versicherungen,
welche vor dem Verfalltag der Rate im Januar wegfallen,

(171) — a0

die Prämiensumme der Vorsicherungen, für welche
die Somostorraten im Januar fällig werden und e, die
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Prämiensumme der im Januar neu eingetretenen
Versicherungen, abzüglich nicht eingelöste, dann ist

(172) g" (*' + "')

die im Laufe des Monates Januar fällig werdende
Summe au Semesterprämien. Diese Summe ist für

ll-g Monate zu verzinsen, wenn eine gleichmässigc

Verteilung der Eintritte über den Monat stattfindet,
und die einzelnen Ilaten am Datum dos Eintrittstages,

resp. ein halbes Jahr nachher, geschuldet werden.
Bezeichnet aL die Summe der Jahresprämien der

Versicherungen, welche zwischen dem Prämientermin
im Januar und Juli wegfallen, dann ist

(173) sa st -(- e(—aL

die Prämiensumme aller Versicherungen, für welche
die Semesterprämien im Juli fällig werden. Ist e, die

Prämiensumme der im Juli eingetretenen Versicherungen,

ausschliesslich die nicht eingelösten, so wird
im Juli der Betrag

(174)
2

(*s ~f~ e2}

fällig, und dieser ist für 5-1- Monate zu verzinsen.
Wird die Prämionsumme der Versicherungen,

welche vom Prämientermin im Juli bis zum 31. Dezember

wegfallen, mit a, bezeichnet, so ist der Stand der

Nettoprämiensumme dieser Gruppe am 31. Dezember

gleich

(175) '\ s> + e*-a*
Die übrigen fünf Gruppen erfahren eine analoge

Behandlung. Die Berechnung der Einnahmen an

Nettoprämien und Zinsen für das ganze Jahr ist aus dem

folgenden Schema ersichtlich.
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Schema zur Berechnung der Einnahmen an Prämien

Versicherungen

Januar und Juli

Monate
Jfthros-
Nutto-

priimiun

Netto-
prilmien-
oinnahme Zins

fur

Monate

Nettoprämiensumme am 1. Januar

Nettoprämiensumme am 1. Januar von

reaktivierten Versicherungen

Abgang an Nettoprämien vom 1. Januar
bis zum Prämientermin im Monat

Nettoprämiensumme der Versicherungen
deren Erneuerungsraten fällig sind
im Monat

Nettoprämiensumme der Eintritte im

[

I
f

so

s'

%

•'t

e>

Summe s, + et »7

Abgang an Nettoprämien zwischen den

beiden Prämienterminen

Nettoprämiensumme der Versicherungen
deren Erneuerungsraten fällig sind
im Monat

Nettoprämiensumme der Eintritte im

I-VII

VII
VII

s2

«j

Summe "h Cg T(»3+es) »7

Abgang an Nettoprämien vom letzten
Prämientermin bis zum 31. Dezember VII-XII

Nettoprämiensumme am 31. Dezember.

Summe



und Zinsen bei halbjährlicher Zahlung der Prämien,

eingetreten in den Monaten

Februar und August

Monate
Jahrea-
Notto-

prilniien

Notto-
pramien-
oinnahmo sä

Juni und Dezember

Monate
Jahrea-
N'ctto-

prilmien

Netto-
priiniien-
einnalime

9) 0
•slNI ^

II
II

II-VIII

VIII
VIII

•vK

VIII-XII

/(•VK)

2 (''ad"

10 :

4

VI

VI

VI

VI-XII

XII
XII

•VK

XII

ï(*.-K)

a(sa+e«)
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Sind die Erneuerungsprämien jcweilen am Ersten
des Verfallmonates fällig, so ändert sich das

angegebene Verfahren in der "Weise, dass die Verzinsung
der Erneuorungsprämien vom Anfang dos Monates an,
der Eintrittsprämien von der Mitte dos Monates an

zu erfolgen hat.
Die Einnahme an Nettoprämien lässt sich auch

auf die folgende "Weise finden. Wir bilden für die
sechs Gruppen 2s0, 2s', 2u0, 2et usw. dann ist

(176) 2s1 2s0 + 2«' — 2«()

2«, 2«, + Se, — 2«, 2»0 + 2«' + 2e, — 2«0 —2«,

so dass

(177) 28t + 2», 22*0 + 22s' + 2ex - 2^«0 -2«,
Die Einnahme an Nottoprämien ist nun

(178) y(2s1 + 2sa + 2e1 + 2e2)

- 2s0 + 2s' + 2e, - 2«0 + g" (^2 ~ 2«,)

Hier ist 2s0 die Summe der Nettoprämien für die
sämtlichen Versicherungen am Anfang dos Jahres, 2s'
die Summe der Nettoprämien für die im Laufe des

Jahres reaktivierten Versicherungen, 2'e, die Summe
der Nettoprämien für die in der ersten Hälfte des

Jahres eingetretenen Versicherungen, 2a0 die Summe
der Nottoprämien für die zwischen dem 1. Januar
und dem Verfalltermin der ersten Semesterprämio
weggefallenen Versicherungen, 2e2 die Nottoprämien-
summo für die in der zweiten Hälfte des Jahres

eingetretenen Versicherungen und 2al die Nettoprämien-
summe für die zwischen den beiden Verfalltcrminen
weggefallenen Versicherungen. Dabei lassen sich Aej
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und -e2 leicht finden, während 2'un und 2'a, durch
besondere Zusammenstellungen ermittelt werden müssen.

Die Verzinsung der Nettoprämieneinnahme kann

näherungsweise für ein halbes Jahr erfolgen.

Die Summe der Nfottoprämie am Ende des

Jahres ist

(179) S«3 vSo -l- vv + vei + ves- - Va, - 2at

wobei ~aä die .Nettoprämionsumme für die seit dem

Verfalltermin der zweiten Semesterraten bis zum
31. Dezember weggefallenen Versicherungen bedeutet.

Ad y) Iîei vierteljährlicher Zahlung der Prämien
ordnen wir die Versicherungen in drei Gruppen,
nämlich in die Versicherungen eingetreten in den
Monaten

Januar April Juli Oktober

Eebruar Mai August November

März Juni September Dezember

Die Prämien- und Zinseinnahme berechnet sich nach
dem folgenden Schema (siehe Seiten 118/119), das

ohne weitere Erklärungen verständlich ist.

Die Aottoprämieneinnahme ergibt sich auch durch
die folgende Rechnung: Sei 2's0 der Nettopramienbo-
stand am Anfang dos Jahres, 2s' die Nettoprämien-
summe der im Laufe des Jahres reaktivierten
Versicherungen, Ac,, 2e-j, Ac.,, A'e, die Nottoprämien-
summen der in den vier Kalonderquartalen eingetretenen

Versicherungen, abzüglich nicht eingelöste, 2'ao,2alt
2iii, A'«:, und AV(, die Nettoprämicnsurnmon der zwischen

dem 1. Januar und dem Verfalltermin der ersten

Quartalrate, rospektiv der 1. und 2., der 2. und 3., der
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Schenua zur Berechnung der Einnahmen an Nettoprämien

Nettoprämiensumme am 1. Januar
Nettoprämiensumme am 1. Januar von

reaktivierten Versicherungen
Abgang an Nettopràmien vor Verfall

der ei'Bten Quartalrate
Nettoprämiensumme der Versicherungen,

deren Erneuerungsraten fällig sind im

Nettoprämiensumme der Eintritte im

Summe

Aligang an Nettoprämien nach Verfall
der i. u. vor Verfall der 2. Quartalrate

Nettoprämiensumme der Versicherungen,
deren Erneuerungsraten fällig sind im

Nettoprämiensumme der Eintritte im

Summe

Abgang an Nettoprämien nach Verfall
der 2. u. vor Verfall der 3. Quartalrate

Nettoprämiensumme der Versicherungen,
deren Erneuerungsraten fällig sind im

Nettoprämiensumme der Eintritte im

Summe

Abgang au Nettoprämien nach Verfall
der 3. u. vor Verfall der 4. Quartalrate

Nettoprämiensumme der Versicherungen,
deren Erneuerungsraten fällig sind im

Nettoprämiensumme der Eintritte im

Summe

Abgang an Nettoprämien nach Verfall
der 4. Quartalrate u. vor dem 31. Dez.

Nettoprämiensumme am 31. Dezember

Summe

Versicherungen

I, IV, VII, X
<U

Jahres- Netto- i2 *
Monute Netto- priimion- a §

prümion einnahmo

*0

.s1'

«0

1

I

•"l

e.

•vK TfCvH',) »7

«1

IV
IV e2

»2 + e2 T(»a+ A) »7

ft.

VII •s'a

VII e»

•VK TOVK) 5i

X si
X

VK 7i"(Ä e i) 2I

h



und Zinsen bei vierteljährlicher Zahlung der Prämien.

eingetreten in den Monaten

II, V, VIII, XI III, VI, IX, XII

Monate
Jahres-
Netto-

pramien

Notto-
priiinien-
oinnahnie

"
S~s

«a
9) G

-aN «
Monato

Jahres-
Netto-

pväniieii

Netto-
pritmien-
einnahmo Zins

für

Monate

#' 8'

% %

Ii 'i III 7
Ii III e.

*, i-e, 'i l0i «, K i (»1 K) 9f

«i «i

V s2 VI
V e3 VI e3

», He, I Ovt es) *7 VK T<S2 t«a) K

"i «3

VIII *3 IX ,V3

VIII <•* IX

*. i + e.t j(X, He,) •Ii "t e:i T('VK) 3?

XI A'l XII M

XI XII

-{•(VK) *7 •VK TCYK)
1

2

«, "4

«6
_

'«6
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3. und 4., sowie dor vierten Quartalrate und dein 31.
Dezember weggefallenen Vorsicherungen, 2's,, -s3
und 2X die Nottoprämionsuminen der Versicherungen,
deren Erneuerungsprämien im Laufe der vier Kalenderquartale

fällig sind ; dann ist

ils, 2«0 + 2»' — 2«0 (18°)

2sa 2s0 + 2s' + 2ex — 2«0 - 23«!

2«, 2s0 + 21»' + 21», + 2e8 — 23«0 — 21^ — 2X8

2s,t 2s0 -f" 2s -f- 21»! 4* 2»8 H- 21 »3 — 2#0 — 21

2«3 — Ha.,

Die Nettoprämieneinnahmo im Laufe des Jahres ist
sonach

\ (2«t + 23», + 2sä + 2«, + 21», + 2e3 + 23«, + 2e,)

(181) >>0 + 2s' + 21», - 2«0 + l (2eä - 2«,)

+ ~4 (20s ~ 2a„) + -J (2e, — 24,)

Hier ist 2's0 als gegeben anzunehmen, die Summen

~s', -e und — a sind durch besondere Zusammenstellungen

zu bilden.

Die Verzinsung der Nettoprämieneinnahmo kann
bei gleichmässigor Verteilung der Eintritte näherungs-
weisc für ein halbes Jahr vorgenommen werden.

Der Nettoprämionbestand am Ende des Jahres ist

(182) 23»s 2s0 + 2»' + 2», + 2e2 + 2e3 + 2»4

— 2«0 — 2«! — 2®a — 2«, — 2«,
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Wenn die Ernouerungsprämion jo weilen am 1. des

Vorfallmonates fällig werden, so hat die Verzinsung
derselben für 12, II, 10 bis 1 Monat, die Verzinsung
der Eintrittspräniien dagegen für II.',, 10',, 9,' bis

g-
Monat zu erfolgen.

Ad <). Worden die Prämien in monatlichen Katen

bezahlt, so wird jeder Monat für sieh behandelt und
der Prämienbestand auf Hude eines jeden Monates

testgestellt. Ist analog wie vorhin 2s0 der Nettopnimieu-
stand am l. danuar, 2V die Nettopriiinionsumine der
reaktivierten Versicherungen, v«0 die N"ottoj>riimien-
summe der zwischen dem 1. danuar und dem Vorfalltermin

der Prämie im danuar weggefallenen Versiehe-
DO

rangen, 2'et -e->, 2Y;1 bis 2V1S die Nettopräniiensuuunon
der im Laufe der 12 Monate eingetretenen Versicherungen

abzüglich nicht (ungelöste, 2'«, ~u-,, 2'«.,

bis Au,, die Nettopräniiensummen der zwischen den

verschiedenen Verfallterininon weggefallenen Versicherungen,

As, 2'sj, 2s,, bis v,s',3 'die Nettoprämiensuinmen
der Versicherungen, deren Erneuerungsraten im Laufe
der 12 Monate fällig werden, dann ist

i]s„ + iV v«o
'

(ISO)

iX 2«, -I- v«(( + vs' + vß| _ vrt(i _
v.v;t v,a + v,a _ vSq + v,' 4. vP| + IX-ï"0

— ü«, 2X,

V,s v,s. i \v v„ — vo _J_ v«' 4- ve -4- Ve -+-•••^ la -1 11 r —Y, | u®,, -JäO W-j i -i 3 i

4" X — i]«() 2]«, - - • • —

Die Nettopnimiciieinnahmo ist
9
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(184) im Januar -1 (2«j + 2e,)12

1

TsT

l
12

Februar --- (2s2 + 2ea)

März (2*3 + 2e3)

„ Dezember ~ (2s12 + 2e,,,)

Die Verzinsung dieser Einnahmen hat für 1 ly, 10y,
bis J Monate zu erfolgen.

Die gesamte Einnahme an Nettoprämien während
des ganzen Jahres ist

(185) 1 (2*t + Ss, + s«3 H h 2»ia H- scl H- 2e,

+ 2'„ + • • • + 2e,,) 2>n + 2«' + 2e, - 2«„

+ il (Sea - 2«,) + -- (2e3 - 2«a) + • •

+ ~[2 ^12 — ^aii)

Die Verzinsung dieser Summe kann näherungsweise
für ein halbes Jahr vorgenommen worden. Der Notto-
prämienbestand am Ende des Jahres ist

(186) 2»13 2*0 + 2«' + 2e, + 2e2 + • • • + 2elä

— 1% — 2«, — 2«, 2«lä

Ad e. Bei wöchentlicher Zahlung der Prämien

muss der Prämienbestand am Ende einer jeden Woche

festgesetzt werden. Die gesamte Einnahme im Laufe
des Jahres ist, wenn die in den vorhergehenden
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Abschnitten angenommenen Bezeichnungen hier
sinngemäss verwendet werden, gleich

(187) S«0 -f- SV Se, - - S«0 + rô2
(^ea

+ 52 Ve» - 2"*) + • • + Ve;,2 - 2]««)

Die Bestimmung der Einnahmen nach dieser

Formel würde sich ziemlich kompliziert gestalten. Ein
Näherungswert dafür ergibt sich auf die folgende
Weise. Es ist

188) Se, + Se2 + Sft, H h 2eH Se

Wird

(189) vei vCï ye3=... veM=g

gesetzt, so folgt

51 F,n 1

(190) Se, 4" 52 ^e-i 52 ^e-' ^ 52 ^66iJ

1 Se 53 _ 54 Se
52 52 2 52 2

oder angenähert Se
u

Ferner ist

(191) S&o + Sft, + S«2 H h -a62

Wenn wir hier

(192) S«0 + SoM S\ S«, • • • ^
setzen, so wird der Abzug
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(193) ^ £«, + -j-g- >X + 1"
52" ''

1 2« 52 .51 va
^0+62 -82 2

51 =^»+5-2 2

näherungsweise

Als Näherungswert für die Einnahme im Laufe des

Jahres ergibt sich demnach

'194) L\ + 2*'+ g (2e - 2«)

Die Verzinsung dieser Einnahme wird wieder tüihe-

rungsweiso für ein halbes Jahr vorgenommen.
Zu den Nettoprämien für die eigentliche Versicherung

sind unter «—e die Zuschlagsprämien für die

anormalen Risiken und die Nettoprämion zur Bildung
der Verwaltungskostenreserven hinzuzurechnen.

Jahresprämien oder Rataprämion, welche im
Vorfallmonat oder innerhalb der Wartofrist nicht eingehen,
und später zu einem Verzicht der Versicherung, zum
Rückkauf oder zur Umwandlung in eine prämienfreie
Versicherung führen, sind bei der Berechnung des

Gewinnes oder Verlustes auf der Sterblichkeit und der
Invalidität ebenfalls als eingegangen zu betrachten,
da die Gesellschaft das Risiko bis zum Ablauf der

Wartefrist getragen hat. Die Versicherung wird auf
Ende der Wartefrist als Abgang hei Lobzeiten
abgeschrieben und das Deckungskapital mehr der nicht
verbrauchten Nettoprämie, eventuell mehr der
aufgelaufenen Rente, unter die Ausgaben eingestellt. Bei

der Umwandlung in eine prämienfreie Versicherung
wird die reduzierte Versicherung wie ein neuer Eintritt

behandelt.



i) Die Nettoeiumaleinlagen von neuen und
reduzierten Versicherungen mehr Zinsen zum reehnungs-
müssigen Zinsfuss vom Tage der Einlagen an bis zum
,'il. Dezember. In den Einlagen für die prämienfreien
Versicherungen sind die Barwerte der künftigen
Verwaltungskosten in allen den Fällen, da eine solche

zurückgestellt wird, mit enthalten.

Wie schon früher erwähnt wurde, sind bei

Umwandlungen in prämienfreieVersieherungen die ursprünglichen

Versicherungen wie Abgänge bei Lebzeiten zu

behandeln, die reduzierten Versicherungen wie neue

Fintritte anzusehen, und die denselben entsprechenden

Deckungskapitalien als Einlagen aufzuführen.

Einntaleinlagen von neuen Versicherungen werden
bei den sofort beginnenden lien ten geleistet; dagegen
werden Einlagen weniger häufig bei den aufgeschobenen
Beuten, den Kapital Versicherungen auf den Todesfall
und den Lebensfall bezahlt.

Die Zinsen dieser Einlagen sind vom Tage der

Einlagen an bis zum Ende des Jahres einzusetzen.

Sind die in den einzelnen Monaten eines Jahres
geleisteten (Jesamteinlagen stark von einander verschieden,
so genügt es, die Einlagen der verschiedenen Monate

in einem Tosten zusamrnengefasst von der Mitte
derselben an zu verzinsen. Verteilen sich dagegen die

Einlagen gleichmässig über den Lauf des Jahres, so

ergibt sich ein Näherungswert für die Zinsen, wenn

wir die gesamte Einlage des Jahres für ein halbes

Jahr verzinsen.

2. Als Ausgaben haben wir aufzuführen :

a) Die im Rechnungsjahr fällig gewordenen Sterbe-

sutnmen bei den Kapitalversicherungen auf den Todesfall

und die Rïtckfallsmmmen bei den Versicherungen
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mit Rückgewähr der Einlagen im Todesfall, Bei den

Versicherungen auf den Todesfall mit bestimmter
Verfallzeit sind nicht die Versicherungssummen, sondern
die auf den Todestag zurückdiskontierten Versicherungssummen

unter die Ausgaben aufzunehmen. Wie früher
auseinandergesetzt wurde, sind die Versicherung»- und
Rückfallssummen ohne Zins einzusetzen. Es ist dies

allerdings nur unter der Voraussetzung zutreffend, dass

die Sterbesummen am Ende der Vcrsicherungsjahrc
auszuzahlen sind, in deren Lauf der Tod eintrat.

Aus den Vorjahren übertragene, erst im Rechnungsjahr

ausbezahlte Sterbesummen fallen hier nicht in

Betracht.
b) Die im Rechnungsjahr fällig gewordenen

Liquidationssummen bei den Kapital Versicherungen auf den

Todesfall und den Lebensfall. Die Verzinsung der
einzelnen Posten sollte für die Zeit vom Fälligkeitstage

bis zum 31. Dezember zum rechnungsmässigen
Zinsfuss vorgenommen werden. Wir erhalten aber

genügend genaue Resultate, wenn wir die Ausgabe eines

jeden Monatos von der Mitte desselben an verzinsen.
Bei einer gleichmässigen Verteilung der Liquidationssummen

über den Lauf des Jahres genügt die
Verzinsung der gesamten Ausgabe des Jahres von der
Mitte desselben an.

c) Die im Laufe des Jahres fällig gewordenen,
zum Rechnungsjahr gehörigen Renten bei den Renten
und den Invaliditätsversicherungen, inkl. Zinsen zum

rechnungsmässigen Zinsfuss von den Fälligkeitstagen
an bis zum 31. Dezember. Bei den Invaliditätsversicherungen

sind Renten an die als Invalid erklärten
auszuzahlen, sei es für die Prämienbefreiung oder für
diese und die Mitversicherung einer Rente. Die
Zinsen berechnen sich, indem wir die in jedem Monat
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fällig wordenden Renten zusammenstellen. Hind die
Renten im Laufe der Monate zahlbar, so erfolgt die
Verzinsung entsprechend der Zeit von der Mitte der
Monate an bis zum 31. Dezember. Wenn die Renten
am Anfang der Monate fällig sind, so haben wir die
Zinsen vom Anfang der Monate an bis zum 31. Dezember
einzusetzen.

Renten, die in den Vorjahren fällig geworden sind,
aber erst im Rechnungsjahr bezogen wurden, fallen
hier nicht in Betracht.

d) Die Beiträge, welche von den prämienfreien
Kapitalversicherungen, den Renten im Rentenbezug
und den Altersrenton während der Aufschubszeit (in
die Verwaltimgskosten des laufenden Jahres geleistet
werden, samt den Zinsen zum rechnungsinässigen
Zinsfuss.

Die Beiträge der prämienfreien Kapitalversicherungen

auf den Todes- und den Lebensfall sind in der
Regel in °/oo der Versicherungssumme bemessen und
werden jährlich vorschusswoise geleistet. Die Versicherungen,

welche das ganze Jahr hindurch in Kraft
bestehen, liefern mit Beginn ties Versicherungsjahres
einen Beitrag für ein Jahr. Die Zinsen sind
durchschnittlich für ein halbes Jahr einzusetzen. Dasselbe gilt
für neu eingetretene Versicherungen. Kür die im Laufe
des Jahres vor Beginn der neuen Versicherungsjahre
ausgetretenen Versicherungen kommt ein
Verwaltungskostenbeitrag nicht in Betracht; für die nach Beginn
der neuen Versieherungsjahro weggefalleneu
Versicherungen ist dagegen ein Beitrag mit Zinsen für
ein halbes Jahr einzusetzen.

Bei den Renten sind die Vorwaltungskostcnbeiträge
während dem Rentenbezug in Prozonton der Rente

ausgedrückt und werden nachschussweisc in denselben
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Raten wie die Renten geleistet. Die Verwaltungskosten-
beiträge sind somit wie fällige Renten zu behandeln;
der Unterschied besteht nur darin, dass sie nicht an
die Versicherten, sondern an die Anstalt zu bezahlen sind.

Werden die Vcrwaltungskostenbeiträge bei den

Altersrenten während der Aufschubszeit wie z. B. bei
den französischen Gesellschaften in %<> des nach
Ablauf der Aufschubsjahre einzusetzenden Barwortes der
Rente bemessen, so sind sie bei den prämionfreien
Altersrenten vorschussweise jährlich zu entrichten und

wie bei den prämienfroien Xapitalvcrsicheruugen zu
behandeln. Bei den Altersrenten mit Prämienzahlung
sind die Beiträge vorschussweise in denselben Raten
wie die Prämien zu zahlen; sie erfahren deshalb
dieselbe Behandlung wie die Prämien.

e) Die Deckungskapitalien, Verwaltungskostenre-
serven und die Deckungskapitalien für die Zuschlagsprämien

der anormalen Risiken mehr den nicht
verbrauchten Teilen der IMettoprämien, Vorwaltungs-
kostonprämion und Zuschlagsprämion der anormalen

Risiken, eventuell den aufgelaufenen Renten und Ver-

waltungskostenboiträgcn für alle freiwilligen Abgänge
im Laufe des Jahres, berechnet auf den Zeitpunkt
des Erlöschens der Versicherung, inklusive Zinsen von
der Auflösung an bis zum 31. Dezember. Die im

Zeitpunkt der Auflösung der Versicherungen vorhandenen

Beträge müssen für jode Versicherung einzeln berechnet
werden. Die Zinsen werden ermittelt, indem wir die

Ausgaben für die in jedem Monat des Jahres
weggefallenen Versicherungen bestimmen und die Verzinsung
von der Mitte der Monate an vornehmen. Bei einer

gleichmässigen Verteilung der Austritte über den Lauf
des Jahres, kann die Verzinsung der Gesamtausgabo
näherungsweise für ein halbes Jahr erfolgen.
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Die Deckungskapitalien zur Zeit des Abganges
sollton nach den früher aufgestellten Formeln unter
Annahme eines bestimmten Verlaufes der Sterblichkeit
und der Invalidität berechnet werden. Naherungsweise
können die Deckungskapitalien, wie dies allgemein
üblich ist, unter der Annahme ermittelt werden, dass

sie sich geradlinig während dem Dante eines Versiche-

rungsabschnittes ändern.
Kür die am 81. Dezember in Kraft bestehenden

Versicherungen sind einzusetzen :

f) Die Deckungskapilallen,
g) Die Veriraltungnkostenreserren,
h) Die Deckungskapitalien für die Zuschlagsprämien

der anormalen Risiken,
i) Die Nettoprämienäher träge,
k) Die Renteuähertrüge,
l) Die Verwaltungskostenüberträge.

8. Der (fewiun oder Vertont auf der Sterblichkeit
und der Invalidität ist gleich der Differenz zwischen

Finnahmen und Ausgaben.

Zürich, Januar 1911.
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